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Gendarmen - Freunde uhd, Helfer 

Immer wieder hören wir von den Heldentaten 
desGendarmeriekorps und wie das Mannestum 
seiner Angehörigen durch Nichtachtung der 
eigenen Person bei Eintritt für das Leben und 
die Sicherheit des Staatsbürgers seine Krönung 
findet - Gendarmerie-Lawinensuchhundeein­
sa�z und . Abtransport eines Verunglückten 
mittels AkJa durch Gendarmeriehochalpinisten 
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ALLE VEIISICHEQUNGSZWEIGE 

BUNDESLINDER 

VERSICHERUNG 

DIE GROSSE ÖSTERREICHISCHE VEQSICHERUNGSANSTALT 

WIE� LRENNIIASSE l•TELU��ll 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN 

der beim Einkauf Wert auf erstklassige Qualität, Paßform und 

niedere Preise legt, lsl das 

WARENHAUS 

,,BI-KRI" 
Wien V, Schllnbrunner Straße 94 

Wien Vill, Lerchenfelder Straße 160 

BEKLEIDUNG 

TEXTILIEN 

GOLDWAHEN 
UHREN 

SCHUHE 
LEDERWAREN 

WÄS8HE 
MODEWAREN 

Nehmen auch Sie unser überaus vortell­

hnfles Teilzahlungssystem mit den 

großen BegUustlgungen In Anspruch 1 

Für Gendarmerie und deren Angehörige 

► ohne Anzahlung

Die Versicherungsanstalt der öster-

teichischen Bundesländer ist stolz, seit 

Jahrzehnten als Vertrauensanstalt der 

Beamten der österreichischen Exeku­

tive zu gelten und kann mit Genug­

tuung auf Versicherungsleistung,en ver­

weisen, die in den Kreisen der Gen­

darmerie höchste Anerkennung ge­

funden haben. 

Unser versierter Mitarbeiterstab in 

Stadt und Land steht den Angehöri­

gen der Exekutive weiterhin jeder­

. zeit gerne in allen ,Versicherungs­

fragen zur Verfügung. 

BUROMASCHINEN 

mehr und 

länger 

ADLERWERKE vorm. H. KLEYER A. G. 

FRANKFURT AM MAIN 

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH:: 

HANDELSKONTOR GES. M. B. H. 
WIEN I, SCHUBERTRING 6, TELEPHON 524571 
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11. JAHRGANG JÄNNER 1958 FOLGE 1 

AUS DEM INHALT: 

S. 3: J. Plat.tner: Sperrzeiten in den Gast- und Schnnkgewerbe­
betrieben - S. 5: A. Schoiswohl: .Schwerer Verkehrsunfall auf der 
Packer Bundesstraße - S. 6: Neujahrsbotschaft des Bundes­
ministers für Inneres an die Angehörigen der Oesterreichischen 
Bundesgendarmerie - A. Zeliska: Ueber die Anzeige - S. 7: Die 
Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inneres - S. 11: 
H. Mildncr: Die Unfallstatistik der Sicherheitsbehörden - S. 12: 
DDr. Th. C. Gössweiner-Saiko: Zur Protokolltechnik in Straf­
sachen - S. 14: Obcrstgerichtliche Entscheidungen - S. 15: R. 
Gusenbauer: \Veihnachtsglocken läuten das Fest der Freude ein -
S. 16: Ernennungen zum 1. Jänner 1958 - S. 17: A. Hattinger: 
Gendarmerie-Lawinensuchhundeerfolge - S. 18: F. Oberlinninger: 
Die Beschwerde - S. 19: H. Kupka: Zehn Jahre im Verkehrsdienst 

Sperrzeiten in den Gast-undSchankgewerbebetrie_ben 
1 Von Gend.-Revierinspektor JOSEF PLATTNER II, Gendarmeriepost-enkommarido Häselgehr, Tirol j 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß bisher bezüglich 
der Tatbestände bei sogenannten Sperrzeiten- oder Poli­
zeistundenüberschreitungen· verschiedene Ansichten ver­
treten wurden, die voneinander oft ziemlich arg ab­
vyichen. Mit der Gewerberechtsnovelle 1957, verlautbart 

,Auit BGB!. Nr. 178 vom 17. Juli 1957, wurde nun auf diesem 
,_n,ebiet eine neue Situati<m geschaffen, und es dürften in 

dieser Hinsicht wohl die meisten Meinungsverschi-eden­
heiten beseitigt worden sein. In den folgenden Ausfüh­
rungen soll nun dieses Gebiet kurz besproch<!n werden. 

Bisher waren die materiell-rechtlichen Vorschriften 
über die Sperrzeiten in der Ministerialverordm.u1g vom 
3. April 1855, RGBI. Nr. 62, enthalten. Mit dieser Ver­
ordnung wurden Bestimmungen hinsichtlich der P.::ilizei­
stunde getr,offen. Diese Vorschrift stand mit einer kurzen 
Unterbrechung vom Jahre 1855 bis zum 1. November 1�57
in Gültigkeit. Im Jahre 1942 wurde in der damaligen Ost­
mark das deutsche Gaststättengesetz, eine reichsdeutsche
Vorschrift aus dem Jahre 1930, eingeführt und gleichzeitig 
die Ministerialverordnung aus dem Jahre 1855 außer Kraft 
gesetzt. Nach der Wiedererrichtung der Republik Oester­
reich wurde mit dem Gast- und Schankgewerbegesetz 
BGB!. Nr. 89 vom 3. März 1948) das deutsche Gaststätten­
gesetz in Oesterr-eich wieder aufgehoben. Aber auch die 
Ministerialverordnung aus dem Jahre 1855 wurde wieder in 
Kraft gesetzt und somit in Oesterreich · in dieser Hinsicht 
der alte Rechtsstand ,_hergestellt. Im weiteren V2rlaufe 
bestand dann dieser Zustand bis zum Inkrafttreten der 
Gewerberechtsnovelle 1957 (1. November 1957). 

Wie ja bekannt ist, U!1terliegt das Gast- und Schank­
gewerbe in Oesterreich nach § 54 der Gewerbeordnung 
�er 'gewerbepolizeilichen Regelung, und die Festlegung 

.er Polizeistunde wurde nach § 131 (3) der GewO als eine
-�solche Maßnahme erklärt. 

Bei der Gewerberechtsnovelle 1957 (BGB!. 178)" -w�rde 
unter anderem in der GewO ein neuer § 54 a einge­
schoben, der die Sperrstunde in den Gas·t- und Schank­
gewerbebetrieben regelt. Diese Gesetzesstelle ermächtigte 
auch die einzelnen Landeshauptleute, die Sperr- und 
Aufsperrzeiten innerhalb ihrer jeweiligen Wirkungs­
bereiche festzusetzen, und es dürfte eine solche Ver­
ordnung in der Zwischenzeit bereits :i!Il allen Bundes­
ländern erlassen worden sein. Der neue Rech tszustap.d ist 
in seiner ganzen Struktur auch viel klarer, weil die 
früher in dieser Hinsicht bestandene Gesetzesmaterie 
zweifellos ein Flickwerk zwischen alten, ältesten und 
neueren Vorschriften darstellte, das noch dazu ziemlich 
große Lücken aufwies. 

Die größte Lücke in den bisherigen Vorschriften be­
,stand wohl darin, daß nach der Ministerialver-ardnung 
aus dem Jahre 1855 die Gäste in der Regel erst dann 
straffällig wurden, wenn sie sich nach der eingetretenen 
Sperrstunde trotz der unmittelbar von den TJe�er­
wachungsorganen (Gendarmerie - Polizei) an sie gerich­
teten Aufforderung nicht sogleich aus dem Lokal ent­
fernten. Eine diesbezügliche Aufforderung v,on seiten des 
Wirtes reichte dazu noch nicht aus. Diese Lücke lwnnte 
aber auch durch die nachfolgenden Verordnungen der 
Landeshauptleute nicht geschlossen werden, weil diese 
Verordnungen auf Grund der Ministerialver,ordnung erlas­
sen wurden und nicht darüber hinausgehen durften, 

wenn sie nicht Gefahr laufen sollten, von Nichtigkeit 
bedroht zu werden. 

Der neue § 54 a der GewO behandelt mehr die Vor-­
aussetzungen für die Festsetzung der Sperr- und Auf­
sperrzeiten in den Gast- und Schankgewerbebetrieben, 
weniger aber die Sperrzeiten selbst, weil ja die Fest­
setzung •dieser Zeiten den Landeshauptleuten im Ermäch­
tigungswege überlassen worden ist. In diesem Paragraphen 
ist festgelegt, daß während der Sperrzeiten der Zutritt zu 
diesen Betrieben und das Verweilen darin untersagt ist. 
Dem Wirt wurde gleichzeitig clie Verpflichtung auferlegt, 
die Gäste rechtzeitig auf die Sperrstunde aufmerksam 
zu machen. Bei Abwes,mheit des Wirtes trifft diese Ve,z:-­
pflichtung zweifellos jene Person, die den Wirt :i!Il den 
Gastlokalen vertritt. In den meisten Fällen wird dies der 
Kellner oder die Kellnerin sein. Die Gäste s:i!Ild aber 
gleichzeitig verpflichtet, den Betrieb und nicht nur etwa 
das Gastlokal spätestens zur Sperrstunde zu verlassen. 

Aus der Textierung dieser Gesetzesstelle geht nun 
ganz eindeutig hervor, daß die Gäste schon dann strafbar 
sind, zum Unterschied von früher, wenn sie sich nadh 
der eingetretenen Sperrstunde noch im Gastgewerbe­
betrieb aufhalten. Zur Straffäillgkeit der Gäste bedarf 
es daher keiner Aufforderung durch die Ueberwachungs­
organe mehr. Wenn aber der Wirt seiner Verpflichtung 
nachkommt, die Gäste rechtzeitig auf die Sperrstunde 
aufmerksam zu' machen, kann sich auch kein Gast damit 
ausreden, daß er etwa nicht wußte, daß die Sperr- oder 
Polizeistunde bereits überschritten wurde. Für dile Ein­
nahme von Speisen und Getränken durch ankommende 
oder abreisende Gäste bestehen Ausnahmen. 

Nach Absatz 3 des § 54 a der GewO käm1 die Ge­
werbebehörde (Bezirkshauptmannschaft) bei besonderem 
Bedarf für einzelne Betriebe eine spätere Sperrstunde 
oder eine frühere Aufsperrstunde bewilligen, wobei aber 
kraft des Gesetzes auch auf die sonstigen öffentlichen 
Interessen Rücksicht zu nehmen sein wird. Zur Erteilung 
solcher Bewilligungen können auch die Bürgermeister 
von der Gewerbebehörde ermächtigt werden. 

Solche Ausnahmebewilligungen können aber von der 
zuständigen Behörde zurückgenommen wenden, wenn der 
Bedarf nicht mehr besteht, sicherheitspolizeiliche Beden­
ken dagegen bestehen (etwa häufig vorkommende Rauf­
händel und dergleichen), die Nachbarsc'haft besonders 

Die „Gendarmerie-Rundschau" 

entbietet ihren Freunden 

Lesern und Mitarbeitern 

ein glückliches 

und gesegnetes Neujahr! 
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gestört wird oder der Gewerbetreibende wegen Sperr­stundenüberschreitungen wiederl:\olt rechtskräftig bestraftworden ist. Aus dem Wortlaut dieses Absatzes resultiert nun, daßdie Erteilung von Sperrstundenverlängerungen nicht nurfallweise für einen Tag, sondern auch für längere Zeit­spannen (etwa 1 Monat usw.) gestattet ist, weil sonst nicht von einer Zurückaahme der Bewilligung gesprochenwerden könnte. Man könnte dann nµr noch von der,v erweigerung einer neuerlichen Bewilligung sprechen.Zur Verhütung von etwa ständig wiederkehrenden Exzes­sen und dergleichen wird es daher angebracht sein, daßdie zuständige Sicherheitsdienststelle über solche Vorfällefallweise der Bewilligungsbehörde Bericht erstattet. ··In der Zwischenzeit ist auf Grund der Ermächtigungdes § 54 a der GewO in Tirol vom Landeshauptmanneine Verordnung erlassen worden, in der · die · Sperr­und Aufsperrzeiten im Gast- und Schankgewerbe neugeregelt wurden. Da aber. diese Verordnung selbstredendnur für das Bundesland Tirol Gültigkeit hat, werden dieseZeiten, die im LGBL Nr. 41 vom 30. Oktober 1957 er­sichtlich sind, nicht näher besprochen. 
Die Gewerberechtsnovelle 1957 wurde mit Bundesgesetz­blatt (Stück 51) am 31. Juli 1957 verlautbart und somitwäre dieses Gesetz bereits a!Jl 1. August 1957 in Kraftgetreten. Gleichzeitig wäre auch mit diesem Zeitpunktdie Ministerialverordnung aus dem Jahre 1855 aufgehobenworden. Den bezüglichen Verordnungen der Landeshaupt­leute, mit denen die Sperrzeiten ziffernmäßig bis dahinfestgelegt wurden, hätte man somit die gesetzliche· Grund­lage geraubt. Da die alten Verordnung,en auf Gnrnd der Ministerialverordnung aus dem Jahre 1855 erlassen wurden, war es nun nötig, die Sperrstunden auf Grund des § 54_ ader GewO neu festzul-egen. Um den Landeshauptleuten dieErlassung solcher Verordnungen rechtzeitig zu ermög­lichen, war es nötig, für das Inkrafttreten der Gew�be-;­rechtsnovelle 1957, mit der auch alle anderen Vorschriftenin dieser Hinsicht aufgehoben wurden, einen späteren Zeit­pui;ikt festzulegen. Es wurde daher bestimmt, daß die Ge­werberechtsnovelle, 1957 erst mit 1. November 1957 in Krafttritt. Somit stehen nun seit diesem Zeitpunkt die neuenVerordnungen, die auf dem § 54 a der GewO beruhen, inGeltung. Hätte ·man diesen Weg nicht beschritten, wärenalle Bescheide und Verfügungen, die in dieser Hinsichtvom 1. August 1957 bis zum Inkrafttreten der neu:en Ver­ordnungen der Landeshauptleute erlassen wurden, vonNichtigkeit bedroht gewesen. 
Wie schon erwähnt, ist die Sperr.stunde eine gewerbe­polizeiliche Regelung des Gast- und Schankge"{.erbes.Nach der Aufhebung der Ministerialverordnung aus dem Jahre 1855 und der Einschaltung des neuen § 54 a derGewO findet die Sperrstunde in der GewO selbst ihren gesetzlichen Niederschlag. Aus diesem Gr1;1nde sind a!-lchderartige Uebertretungen sowohl vo_n selten der Wirteals auch von seiten der Gäste von der Gewerbebehördenach § 131 der GewO ZI.} ahnden. Diese Strafk?mp�tenzwar aber nicht immer so klar festgelegt und m dieserHinsicht gab es mancherlei Meinungsverschiedenheite�.Manchmal wurde sogar die Ansicht vertreten, daß die Gäste nur nach Artikel VII des EGVG bestraft werdenkönnen. Diese Ansicht ist irrig, weil dieser Artikel nurdort Ersatz bietet wo eine Handlung oder Unterlassungals Verwaltungsübertretung als strafbar e�klärt . wur:de und wo aber kein Strafausmaß festgelegt 1st, wie diesbei ortspolizeilichen Uebertretungen öfters der Fall ist.Da aber schon vor dem Inkrafttreten der Gewerberechts­novelle 1957 die bisher in Geltung gestandenen Vorschrif­ten über die Polizeistunde nach § 131 (3) der GewO zu gewerbepolizeilichen Vorschriften erklärt wurden, hatte,die Bestrafung derartiger Uebertretungen nach § 131 der GewO zu erfolgen. Durch den nunmehr neuen § 54 a derGewO ist die Regelung der Polizei- bzw. Sperrstundeüberhaupt i'n der GewO verankert und aus diesem �-rundwurde auch der Absatz 3 des § 131 der GewO uber­flüssig und konnte mit der Gewerberechtsnovelle 1957aufgehoben werden. 
Die bisher bespr,ochene Gesetzesmaterie spricht abernur von einer Straffälligkeit, wen111 die Sperrstunde überschritten oder di Aufsperrstunde vorv_erleg� wurde.Es bleibt nun die Frage noch -offen, ob sich ern C,ast,­gewerbetreibender auch dann straffällig machen wu:de,wenn er seinen Betrieb schon vor der Sperrstunde sc.h,ließtoder erst geraume Zeit nach der Aufsperrstunde offnet.
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Für den Wirt besteht wohl keine direkte Verpflichtung,daß er seinen Betrieb bis zur Sperrstunde offenhaltenmuß, denn daß der Gewerbetreibende zu einer bestimmtenZeit seinen Betrieb schließen muß, sagt noch nicht, diaß bis zu dieser Zeit die Lokale auch offengehalten werden müssen. Solange aber die Lokale vor der Sperrstunde oHen­g_ehalten werden, ist der Wirt zufÖlge der VerJrdnungBGBL 209/30, betreffend Maßnahmen zur Sicherung derRuhe und Ordnung in ,--den Gast- und Schankgewerbe­betrieben, verpflichtet, jedermann den Aufenthalt in denBetriebsräumen in einer zur Zehrung angemessenen Dauerzu gestatten. Dagegen ist er nach der gleichen Vorschriftberechtigt, Personen, die durch Trunkenheit Aergerniserregen oder die Ruhe im Betrieb stören, aus dem Gast­haus zu venveisen. Ja der Wirt ist sogar berechtigt,Personen, von denen b-ekannt ist, daß sie die Ruhe imBetrieb stören, den Zutritt zu verwehren. 
Als Gewerbetreibender ist der Gastwirt auch ver­pflichtet, an Sitz- und Stehgäste Speisen und. Getränke,die zum notwendigen Bedürfnis des täglichen Unterhaltesgehören und die er zum Verkauf bereithält, zu verab­reichen. Widrigenfalls. könnte sich der Wirt unter Umstän­de!'! nach § 482 StG schuldig machen. Dem § 482 StGliegt nämlich der Zweck zugrunde, zu verhindern, daßGewerbetreibende, die Nahrungsmittel und Getränk<',zum Verkauf vorrätig halten, die Abgabe _verweigern,wodurch ein Notstand geschaffen werden könnte. DieseGesetzesstelle kann bei· Gastwirten, zwar in den sel­tensten Fällen angewendet werden, weil die Weigerun&a, zur Abgabe von Speisen und Getränken, wobeW:es sich hauptsächliclh um alkoh'.l!isc.he Getränke handelt, an solche Gäste, die schon . längere Zeit im Gasthausgezecht haben, kaum einen Notstand bilden kann. DieGäste könnten ,sich in solchen Fällen damit behelfen,daß sie eben in Zukunft solche Betriebe meiden. Anderswäre aber die Situation, wenn einer Person, die nacheiner langen Reise in einem Gastbetrieb ank0mmt, dieVerabfolgung solcher Waren verweigert würde, obwohldiese Person zur Linderung des Hungers und des Durstessolcher Waren bedarf, noch dazu, wenn vielleicht inder Umgebung andere einschlägige Betriebe nicht vor­handen wären. 
Abschließend• sei n.:ich darauf hingewiesen, daß beimEinschreiten ·der Sicherheitsorgane bei Sperrstundenüber­schreitungen ein ganz besonderes Taktgefühl und Ein­fühlungsvermögen notwendig ist, um Wachebeleidigungen, unbefugte Einmengungen, Gewalttätigkeiten usw. möglichstzu verhindern. In den meisten Fällen wird allzugroßeKleinlichkeit bei solchen Anlässen nicht angebracht sein,weil die anwesenden Personen durch den konsumiertenAlkohol oft sehr leicht reizbar sind. Es erscheint daherwesentlich vorteilhafter zu sein, bei jeder sich bietendenGelegenheit auf die Gastgewerbetreibenden selbst einzu­wirken, daß sie auch ihrer Verpflichtung zur Einhaltungder Sperrstunde vollkommen nachkommen und daß si. den Gästen unter gar keinen Umständen, ein längere. Verweilen gestatten. Wenn ein Wirt seiner Verpflichtungwirklich nachkommt, werden die Gäste den Betrieb biszur Sperrstunde fast immer verlassen haben. Jedenfalls kann nicht von der Hand gewiesen werden, daß esin solchen Betrieben, in denen der Wirt auf die Einh,al­tung der Sperrstunde tatsächlich bedacht ist, in dieserHinsicht kaum Anstände geben wird. Ist aber· ein Ein­schreiten notwendig, so bedarf es wohl keiner Erläute­rung, daß sich das Ueberwachungsorgan mit allen ihmzur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen muß, ummöglichst rasch den gesetzlichen Zustand wiederherzu­stellen. 
Nicht zuletzt sei noch festgestellt, daß so manche Notund manches Elend und zahlreiche Familientragödien mitallzulangen Gasthausbesuchen ihren gefährlichen Anfanggenommen haben. So manche brave Ehefrau, die zu Hauseoft mit kümmerlichen Mitteln für ihre Familie sorgt und manches Kind, wenn es sich über das Verhalten seinesVaters, der immer wieder bis in d�e Morgenstunden im Gasthaus sitzt, kein klares Bild zu machen vermag, werdenes ohne V,orurteil den Gendarmen danken, wenn sie dafürsorgen, daß wenigstens zur Sperrstunde die Gasthäusergeschlossen werden müssen. Dadurch dürfte mancherwirklich sauer verdiente Groschen vor dem nie sattenRachen des Alkoholteufels gerettet werden und kannfür die Familie oder andere nützlichere Zwecke Verwen­dung finden. 
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Schwerer Verkehrsunfall auf der 

Packer B.undesstraße 
1 Von Gcnd.-Major AUGUSTIN SCHOISWOHL, Abteilungslwmmandant in Graz 1 

Ein mit Rundholz beladener Lastwagen samt Anhängernäherte sich am 26. November 1957 um zirka 03.50 Uhr aufder Packer Bundesstraße im Gemeindegebiet Groß-Södingdes Bezirkes Voitsberg einer Linkskurve, die sich auch über die sogenannte Schloßgrabenbrücke erstreckt. DerLenker dieses Lastzuges fuhr bei einer Geschwindigkeitv-0n zirka 30 km/h vorschriftsmäßig knapp an die recliteStraßenseite heran. Plötzlich sah er zwei Scheinwerferkegel einesKraftfahrzeuges mit rasender Geschwindigkeit auf sein

Aufnahme von rückwärts. Im Straßengraben die durch den 
Anprall abgesprengten Karosserieteile des schwerhayarierten 

Personenkraftwagens 

Fahrzeug zukommen und schon .prallten auch die beidenFahrz.euge frontal aneinander. Eine heftige Erschütterungbrachte den· Lastzug zum Stillstand. Der Lenker glaubte, das entgegengekommene Fahrzeug sei unter den Last­wagen zu liegen gekommen. Er und sein Beifahrer, J.erdurch die Erschütterung und dem sogenannten „Kracher"aus dem Schlafe geweckt worden war, verließen sofort dasFührerhaus, um Hilfe zu leisten. Noch ahnte aber der Lenker äes Lastkraftwagens nicht, daß er der einzige Augenzeuge einer der schwersten Kata-
_

strophen in der. steirischen Verkehrsunfallsgeschichte ge­orden war. Bei der ersten, flüchtigen Besichtigung desollkommen zertrümmerten Personenkraftwagens sahensie nur eine Frau in sitzender Stellung und einen Mann, dessen Kopf zwischen dem Personenkraftwagen und demrechten Vorderrad des Lastkraftwagens eingeklemmt war.

Gesamtaufnahme - Vorderansicht 

Photos: Gendarmeriepatrouillenleiter J6hann Unterer

Der Beifahrer lief zu dem zirka 300 Meter entfernten Gendarmerieposten Grolr-Söding. Der den Inspektionsdienstversehende Gendarmeriebeamte verständigte -sofort fern-. mündlich den Distriktsarzt und weckte ·den Postenkom­mandanten. Er selbst begab sich so schnell als es nurmöglich war auf den Unfallsort. Zusammen mit dem Len­ker und dem Beifahrer des Lastkraftwagens untersuchteer mit Hilfe einer Taschenlampe den• Personenkraftwag,m, um eventuell den Verunglückten Hilfe leisten zu können.Sie fanden im Personenkraftwagen zwei Frauen und zweiMänner und ein Man_n lag im Straßengraben, die aber allekein Lebenszeichen mehr von sich gaben. Auch der zirka20 Minuten nach dem Unfall an Ort und Stelle eingetrof­fene Distriktsarzt konnte nicht mehr helfen und nurfeststellen, daß die fünf Menschen durch den Unfall so­fort getöt�t worden sein mußfen. 
Die Leichen wurden unverändert belassen und das Er­gebnis dieser vorläufigen Feststellungen fernmündlic� dem Bezirksposten Voitsberg bek�nntgegeben. Geg�n O;i Ubrtrafen eine Gericfitskommiss1011 und der Bezrrksgendar­meriekommandant am Unfallsort ein. Gerichtsmediziner, ein Kraftfahrsachverständiger und Identitätszeugen wur­den herangerufen. 
Inzwischen sicherten Gendarmeriebeamte des PostensGroß-Söding und Voitsberg und der Verkehrsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für St�iet1;1ark, die auf einer Dienstfahrt den Unfallsort beruhrten, unterder Leitung des Bezirksgendarmeriekommandanten dieSpuren durch Zeichnen und Photographieren. 
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Skizze über den Hcrg:ng des Verkehrsunfalles 

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachric�t von
di h Cklichen Unfalle bis nach Graz. Allerlei Ver-esem sc re t b" d' t · mutungen und Gerüchte wurden la\1 , 1s 1e . rdung�Feststellung Gewißheit wurde, daß �unf Aerzte '.m Alt�1

33 b. 44 Jahren darunter zwei Frauen, de1 1. Chi-von is ' . . . F 1 r ·1- d rurgischen Universitätsklmik ui:id de1 _ raueKn, mit,· hes
Landeskrankenhauses in Graz die Opfe1 der atas 1 op e
sind. 

Es begann alles so harmlos. 12 Grazer . Ae1�z�e der
Anästhesie fuhren am 25. November 1957 m_it drei Pe_r-

k ftwagen von Graz nach St. Johann bei Hoh_en()U1g,sone? ra. Gaststätte (wie alljährlich) ein gemutliches 
��s���:�:in zu erleben. Die Veranstaltung begann um
zirka 21 Uhr. um zirka 03.30 Uhr wurde aufgebrochen 

d glu··ckte Personenkraftwagen fuhr als letz-und er verun ter in St. Johann ab. 
Der Sachverständige gab folgendes _Gutachten ab: .. '?er

k ft a"en ein DKW-Sonde1klasse 3-6, dudtePersonen ra w b , 1 o /1 mit einer· Geschwindigkeit von me!w D�)s 410 Mkmt _11 an 
· K h rangefahren worden sem. 1e e er an-die � urve e (Fortsetzung auf Seite 10)
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Neujahrsbotschaft d_�s Bundesm\nisters f.fir Inneres 
an die Angehörigen der Osterreichischen Bundesgendarmerie 

Ich danke allen Angehörigen des Gendarmeriekorps für die im abgelaufenen Jahr bewiesene treue E�­
füllung der beschworenen PfJicht. Wenn auch die Ausübung des· Dien�tes im Jahre 1957 unter wesentlich 
günstigeren Voraussetzungen erfolgte als in den Jahren v-0rher, so wurde den Beamten der Exekutive doch 
oftmals das Letzte abv-erlangt. Der Flüchtlingsstrom aus Ungarn und Jug-0slawien, Gr,enzver�etzungen, 
Unwetterkatastrophen und sonstige Elementarereignisse sowie die Bekämpfung der Kriminali!ät erforderten 
Mut und Entschlossenheit von dem im Einsatz stelJ_enden Exekutivbeamten. In unerschütterlicher Liebe zur 
Heimat. wachte die österreichische Exekutive darüber, daß Oesterreich ein Bollwerk der Demokratie blei­
ben konnte. 

Ich. benütze diese Gelegenheit, a\len Gendarmeriebeamten, die mir anläßlich meines 70. Geburtstages 
Glückwünsche übersandten, für die erwiesene Aufmerksamkeit herzlich zu danken. 

OSKAR HELMER 

Bundesminister für Inneres 

Über die A�zeige 
Von Gend.-Oberstleutnant ADOLF ZELISKA, Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten fiir Kärnten 

(Schluß von Folge 12/1957) 

Für den Gendarmeriebeamten ergibt sich die Ver­
pflichtung zur Anzeigeerstattung aus den Bestimmungen 
des § 26 'DGI, wonach bereits begangene Gesetzesüper­
tretungen zu ermitteln und anzuzeigen sind sowie den 
Uebeltätern jeder Art nachzuforschen ist. In bezug auf 
die von den Gerichten zu verfolgenden Delikte :werden 
diese Bestimmungen noch durch den § 38 GDI und die 
dort angeführten weiteren Paragraphen der GDI ergänzt. 
Auch in analoger Anwendung des § .24 StPO hat der· Gen­
darmeriebeamte ohne besondere Aufforderung allen straf­
baren Handlungen, die nicht bloß auf Begehren eines Be­
teiligten untersucht_ werden, also von Amts wegen zu ver­
folgen sind, nachzuforschen. In der Regel werden aUe 
durch das Strafgesetz mit Strafe bedrohten Handlungen 
und Unterlassungen als Offizialdelikte von Amts wegen 
verfolgt. Ausgenommen hievon sind lediglich die Privat­
anklagedelikte, die Antragsdelikte und die Ermächtigungs­
delikte. Privatanklagedelikte sind jene strafbaren Hand­
lungen, die von Amts wegen überhaupt nicht verfolgt 
werden können. Antrags- und Ermächtigungsdelikte wer­
den zwar auch von Amts wegen verfolgt, jedoch\ nur bei 
Vorliegen eines Antrages oder einer Ermächtigung des in 
seinen Rechten Verletzten. Wie sich der Gendarmerie­
beamte bei Privatanklage- und Ermächtigungsdelikten zu 
verhalten hat, bestimmt der Erlaß vom 11. April 1924, 
GDI 1953, S. 182. Da bei Offizialdelikten die Anzeige zwin­
gend vorgeschrieben ist, darf selbst bei Uebertretungen 
von der Abmahnung kein Gebrauch gema.cht werden. 

Gemäß § 86 StPO ist zur Anzeige berechtigt, wer 
immer von einer strafbaren Handlung, · die von Amts 
wegen zu verfolgen ist, Kenntnis erlangt. Der Gendar­
meriebeamte ist zur Annahme der Anzeige verpflichtet 
und hat diese an das Gericht bzw. an die Staatsanwalt­
schaft weiterzuleiten. Wenn namenlose (anonyme) An­
zeigen bestimmte, die strafbare Handlung glaubwürdig 
bezeichnende Umstände enthalten, dann ist gemäß § 87 
(2) StPO zwar zur Erhebung dieser Umstände zu schrei-
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Achtung Abonnenten! 

Wir bitten mit beiliegendem Erla gschei n die 

Abonnementgebühren für 1958 ein zuzahl en. 

Di•e _Verwa 1 tun g 

ten, doch dabei mit Vermeidung alles Aufsehens und mit 
möglichster Schonung der Ehre der beschuldigten . Per­
sonen vorzugeh�en. Wenn von der Staatsanwaltschaft kein 
Grund zur weiteren Verfolgung einer Anzeige gefunden 
wird, dann e'rfolgt gemäß § 90 StPO -die Einstellung des 
Verfahrens. Von der Einleitung und von der Beendigung 
des Strafverfahrens gegen Personen, die im Staats-, Lan­
des- oder Gemeindedienste stehen usw.,' ist zufolge § 83 
StPO ihrer vorgesetzten Behörde Mitteilung zu machen. 
Das Verfahren wegen strafbarer Handlungen, welche den 
Bezirksgerichten zur Untersuchung und Bestrafung zu­
gewiesen sind, rid1tet sich gemäß § 447 nach den im 
-XXVI. Hauptstück der StPO enthaltenen Vorschriften. 
In allen jenen Punkten aber, in denen in diesem Haupt­
stücke keine besonder·e Vorschrift erteilt ist, sind jene 
Bestimmungen in Anwendung zu bringen, welche für das 
Verfs1hren bei Verbrechen und Vergehen gelten. Nach § 37 
GDI hat der Gendarmeriebeamte Verbrechen, Vergehen 
und Uebertretungen grundsätzlich jenem Bezirksgerichte 
anzuzeigen, in dessen Sprengel das ·Gendarmerieposten­
kommando liegt. In den im Absatze (2) bezeichneten Fäl­
len ist jedoch die Anzeige über Verbrechen und Ver

.
-. 

gehen an die Staatsanwaltschaft zu richten. , 
Die Strafe ist im öffentlichen Interesse vom Staate 

angedroht. I;)ie Geltendmachung des staatlichen Straf­
anspruches ist bei Offizialdelikten daher Pflicht der hie­
für zuständigen· Organe. Wenn folglich eine in Ausübung 
des Dienstes wahrgenommene, von Amts wegen zu ver­
folgende strafbare Handlung eines Uebeltüters ge'flissent­
lich unbeachtet gelassen würde, anstatt pflichtgemäß gegen 
diesen einzuschreiten, dann kann dieses vorsätzliche Un­
terlassen der pflichtgemäßen Amtshandlung einen Miß­
brauch der Amtsgewalt im Sinne des § 101 StG begrün­
den, weil dadurch der Staat in seinem Strafanspruche 
geschädigt wurde. }):in nicht im Dienste ge�tandener Gen­
darmeriebeamter kann sich· unter den gleiche·n Voraus­
seti,µngen nicht des Mißbrauches der Amtsgewalt, wohl
aber eines Dienstv.ergehens schuldig machen, wenn e·r es
entgegen den Bestimmungen des § 9 (2) GDI unterläßt, 
entweder einzuschreiten oder bis zum Eintreffen• eines 
verständigten Si�herheitsorganes die ihm erforderlich 
scheinenden Maßnahmen zu 'treffen. (Entscheidung des 
Obersten Gerichtsbofes vom 31. Mai 1948, StG Dr. Josef 
Kimmel, Hl54, s'.'. 124.) Abschließend wird bemerkt, daß 
auch bereits verjährte Delikte von den Sicherheitsorganen 
zu erh·eben und apzuzeigen sind, weil die Frage der Ver­
jährung oft ,schwer zu lösende juristische Probleme in 
sich birgt. In der Anzeige ist jedoch über die Umstände, 
welche die Verjährung begründen, ausführlich zu berich­
t,en. (StG Dr. Josef Kimmel, 1954, S. 68.) 

} 

Die Gendarmerieschule des Bundesministeri-ums 
für Inneres 

. Unter dem Eindruck der Ereignisse im Oktober 1950 
wurde die Notwendigkeit erkannt, geschlossene GenJar­
merieeinheiten zu schaffen, um den der Gendarmerie in 
bes-anderen Verhältnissen zufallenden Aufgaben in aller 
Zukunft gerecht werden zu können. Diese Ueberlegung 
führte schließlich zur Errichtung der direkt dem Bundes­
ministerium für Inneres un­
terstehenden Gendarmerie­
schule in der Rennweger 
Kaserne. 

Die Bundesgebäudever­
waltung stellte für· die In­
standsetzung nur sehr be­
schränkte Mittel •zur Ver­
fügung. Es war daher kein 
leichtes Beginnen, die Un­
terkünfte in einen einiger­
maßen menschenwürdigen 
Zustand zu bringen, um. so 
mehr, als die Kaserne durch 
die Kriegsereignisse arg mit­
genommen worden war und 

.Abis zur Uebernahme durcn 
W' die Gendarmerie den Turn-

• melplatz der ];3esatzungs­
soldaten bildete. 

Ohne Rücksicht auf Be­
amtencharakter und Dienst­
grad legten jedoch alle An­
gehörigen der Schule mit 
Hand an und verrichteten 
auch die schwersten körper­
lichen Arbeiten mit Selbst­
verständlichkeit. 

Ungeachtet aller beste­
henden Unterbringungs- und 
Versorgungsschwierigkeiten 
k·onnte der geregelte Dienst­
l;Jetrieb bereits mit 1.. Jän­
ner 1951 aufgenommen wer­
den. 

keineswegs brauchbaren Waffen in mühseliger Arbeit nach 
und nach wieder instand gesetzt. 

Anfangs Juni 1951 verfügte die Gendarmerieschule des 
Bundesministeriums für Inneres bereits über vier eirheit­
lich auscrebildete und mit Maschinenwaffen ausgerüstete 
Kompan�n, die bei der Angelobung des verewigten Bun­

despräsidenten Körner, am 
2i. Juni 1951, mit einer Pa­
rade am Ring im Bataill-ons­
verband das erstemal vor 
die Oeffen tlichkeit trat�n. 

Dieses erste Auftreten 
eines bewaffneten und dis­
ziplinierten Verbandes in der 
zweiten Republik hatte den 
ungeteilten Beifall der Be­
völkerung gefunden und 
einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. 

Die Paradeausrückung 

Unter Gefahr für Frei­
heit und Leben wurden aus 
dem westlichen Bundesgebiet 
Waffen, Munition und Aus­

Gendarmeriegedenkfeier der Gendarmeriescbule 
des Bundesministeriums für Inneres 

war zwar nur als Aeußer­
lichkeit zu werten, ließ aber 
einen eindeutigen Schluß 
auf Geist und innere Hal­
tung der Gendarmerie zu. 
Der Aus- und Aufbau der 
Schule, ebenso die Heran­
bildung des Nachwuchses zu 
brauchbaren Gendarmerie-=­

beamten ging indes Zug um 
Zug weiter. In der Erkennt­
nis daß nicht nur das an­
gel�rnte Wissen allein, son­
dern letzten Endes auch die 
PeTSönlichkeit den Beamten 
befähigt, selbständig und -
wie es der Gendarmerie­
dienst zwangsläufig mit sich 
bringt - auf sich allein ge­
stellt seinen verantwortungs­
vollen Dienst zu verrichten, 
wurde die Ausbildung nach 
zweckentsprechenden Ge­
sichtspunkten ausgerichtet. 
Freiwillige Unterordnung, 

rüstungsgegenstände über die Demarkationslinie nach Wien 
gebracht. Jeder, dem di-e Verhältnisse in der sow;jetischen 
Besatzungszone noch in Erinnerung sind, weiß, welche 

•
�chwierigk�iten ?abei �u überwinden .waren. In der vorerst 
m aller E1_le mit germgen technischen Hilfsmitteln aus­

,_;, gestatteten Waffenwerkstätte wurden die heraqgeschafften, 

lebensnahe Handhabung der Vorschriften,_ in er�ter Linie 
Freund und Helfer der Bevölkerung zu sem - dies waren 
die Leitgedanken der Ausbildungsmethoden. . . E Es wurden Lehrsäle für die Spezialausblld_ung im_ r­
hebungs-, Kraftfahr- und Funkdienst so�e für taktische 
Uebungen geschaffen und unter der Leitung des Schul-

Defilee von Gendarmerieformationen der Gendarmerieschule des BuDdesminiSteriums für Inneres 
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arztes eme Krankenabteilung errichtet. Die Einrichtung 
eines Photolabors und von Schauräumen, die in zwei Ab­
teilungen einen Ueberblick über die Entwicklung der G2n­
darmerie von 1849 bis 1938 und wieder ab 1945 geben, der 
Ausbau der Waffenwerkstätte zu einem vollwertigen Be­
trieb, ferner c.ie Anlage eines Sportplatzes und eines 
Schwimmbades in der Kaserne waren weitere Stationen 
des Aufbaues. Kraftfahrdienst, Wasserfahren und Ret­
tungsschwimmen wurden als besondere Ausbildungszweige 
gefördert. Eine große Anzahl der, Gendarmerieschüler er­
warb das Sport- und Turnabzeichen und legte die _Prüfung 
für Rettungsschwimmer ab. 

Im Herbst 1952 wurden die ersten jungen Beamten zu 
den Landesgendarmeriekommanden für Niederösterreich 
und das Burgenland ausgemustert und haben danach durch 
personelle Abstellungen an die damals in Horn unterge­
brachte Gendarmeriezentralschule,mitgeholfen, den ?etrieb 
dieser Schule trotz den behindernden Maßnahmen der ört­
lichen Besatzungsmacht aufrechtzuerhalten. 

Das Gendarmeriezentralkommando begann im Früh­
jahr 1953 damit, der Fortbildung der Abteilungs-, Bezirks­
und Postenkommandanten sowie der in Spezialverwen­
dungen stehenden Beamten besonderes Augenmerk zu­
zuwenden und im Rahmen der Schule - abgesehen von 
ihrer eigentlichen Bestimmung - entsprechende Kurse für 
ganz Oesterreich einzurichten. Seither finden nun laufend 
Kurse dieser Art statt, in denen die Teilnehmer neben dem 
rein - gendarmeriefachlichen Unterricht vornehmlich durch 
externe Lehrer mit den Erkenntnissen und Erfahrungen 

•f dem Gebiete der Rechtsprechung und Verwaltung ver­
- ut gemacht werden, soweit diese den Gendarmeriedienst 
betreffen. Zwischendurch fand an der Schule, die damals 
auch teilweise in der Meidlinger Kaserne unter;gebracht 

Dekorierung von Jei,enuen Gcndarmerieoeamten uurcn den Bun­
desminister fü� Inneres Oskar Helmer 

war, ein Chargenkurs für den ökonomisch-administrativen 
0,enst in der Dauer von zehn Monaten statt. Schließlich 
�,rnrden bisher über Ersuchen des Bundesministeriums für 

Justiz 84 Beamte aus dem Richterstand mit Erfolg auf die , 
Lenkerprüfung vorbereitet. 

l!Jl Sommer 1954 trat die Gendarmerieschule des Bun­
desministeriums für Inneres das erstemal als Einsatztruppe 
bei Elementarkatastrophen außerordentlichen Umfanges in 
Aktion. , 

' 

Ein zerstörendes Unwetter hatte die Ortschaft Tratten­
bach im Hochwechselgebi-et getroffen. Die Ortschaft war 
von der Außenwelt abgeschnitten, Wege und Brücken un­
passierbar. Ueber Weisung des Bundesministeriums für 
Inneres wurde· die 3. Kompanie der Schule in das Kata­
strophengebiet entsendet. Unter Heranziehung von freiwil­
ligen zivilen Hilfskräften und unter Ausnützung vorgefun­
•dener technischer Einrichtungen gelang es, die Straße über 
den Feistritzsattel als Verbindung in die Steiermark und 
die Straße nach Ottertal-Gloggnitz, wiederherzustellen. Die 
Straße und die in ihrem Zuge errichteten Behelfsbrücken 
bis zu einer Tragfähigkeit von über sechs Tonnen sowie 
die angelegten Schutzbauten erfüllen noch heute unver­
ändert ihren Zweck. 

Besichtigung der Gendarmerieschule des Bundesministeriums für 
Inneres durch ausländische Polizeifunktionäre. Von oben nach 
unten: Der thailändische Polizeioberst Manich Jumsni aus Bangkok. 

Eine italienische Polizeioffiziersdelegation. - Der General­
sekretär der mexikanischen Polizei D .. Carlos Barbit Tores. -

Dänische Pol�zeioffiziere 

' 



· Zur gleichen Zeit waren die übrigen Einheiten der Schule wegen der Hochwasserkatastrophe entlang des Laufes der Donau in Niederösterreich eingesetzt. Die Was­serfahrzeuge der l;ichule und die vorn Neusiedler See heran­
gefünrten Boote dienten der Bergung von Menschen und Gütern. In diesem Zusammenhang erscheint erwähnenswert, daß drei Silberne Verdienstmedaillen an junge Beamtenanwär­ter verliehen wurden, die. unter persönlichem Einsatz Men­
schen aus höchster Gefahr gerettet haben. Ueberdies er­
liegen beim Schulkommando zahlreiche Zuschriften, in denen Gemeinden der Katastr-ophengebiete ihre Dankbar­keit zum Ausdruck bringen. Dies ist als Beweis dafür zu werten, daß der Geist, das Pflichtbewußtsein und die Ein­
satzfreudigkeit der jungen Beamten außer Zweifel stehen und die angewandten Ausbildungsmethoden ihre Früchte 
getragen haben. Ebenso hat sich das Vorhandensein geschlossener Gen­darmerieforrnationen bei Bewältigung ordnungsdienstlichcr Aufgaben größeren Stils, wie Staatsbesuchen, Straß�n­rennen und dergleichen ausgezeichnet bewährt. D.azu kommt noch, daß vor Aufstellung des Bundesheeres an 
sich der- Gendarmerie nicht zukommende repräsentative Aufgaben gelöst werden mußten und auch in militärisch einwandfreier Form gelöst wurden, wie die Ausrückungen im Zusammenhange mit der Unterzeichnung des Staats­vertrages und der Staatsbesuch des indischen Minister­präsidenten Nehru bewtes�n haben. Durch die Ereignisse .in Ungarn traten im Oktober· 1956 
an die Gendarmerie und insbesondere an die Schule völlig 
neue Aufgaben heran. Neben der organisatorischen Vor­bereitung des . Einsatzes v.on Gendarrne:riekräften, deren Stärke weit über den Rahmen der Schule hinausging, rnuß,te sofort die· 1. Kompanie dem Landesgendarrnerie­kommando für d1_1s Burgenland zur Verfügung gestellt werden. Um allen Situationen gewachsen zu sein, war 
diese Einheit zur Gänze mit automatischen Waffen aus­gerüstet, v-ol.lmotorisiert, verfügte über mobile Funk­�tati?nen und war versorgungsmäßig in jeder Beziehung m die Lage versetzt, auf sich allein gestellt handeln zu können. Gleichzeitig mußte die ehemalige Kadettenschule in Traiskirchen über Nacht als Flüchtlingslager mit einem Fassungsraum bis zu 5000 Personen eingerichtet werden. Im Hinblick auf die vollkommen ungeklärten Verhält- ' 
nisse erwies es sich als notwendig, in diesem Lager wech­
selweise bis zu 70 Beamte einzusetzen und überdies lau­fend Flüchtlingstransporte in andere Teile des Bundes­gebietes zu begleiten. Wochenlang standen die 1. Kompanie und die Beamten im Flüchtlingslager im Einsatz. In der Schule selbst war die Spendensammelstelle der Ungarn­hilfe des Bundesministeriums für Inneres eingerichtet, die ein Ueberrnaß an organisatorischer Arbeit und Verwal­tungstätigkeit erforderte; diese wurden von den Beamten 
neben ihren eigentlichen Aufgaben . ohne Rücksicht auf Dienststunden und Freizeit bewältigt. Aufgetretene Schwierigkeiten in der Nachrichtenüber­mittlung während dieser vielseitigen Verwendung machten es notwendig, die Schule an das bestehende Funk- un<il , Fernschreibnetz der Gendarmerie anzuschließen. 

Es ist selbstverständlich zu berücksichtigen, daß die Vielfalt der Verwendung der jungen Beamtenanwärter den geregelten Ausbildungsgang häufig stört. T_!'otzdern ist es 

stets gelungen, das gesteckte Lehrziel zu erreichen. Die in den abgelaufenen sieben Jahren geleistete Arbeithat durch die höchsten Stellen des Staates in der Ve-r� leihung von 7 Silbernen Verdienstzeichen, 9 Goldenen Me­daillen, 17 Silbernen Medaillen (davon wie erwähnt dreifür Lebensrettung) und 1 Bronzene Medaille für Verdiensteum die Republik Oesterreich an Angehörige der· Schule
sichtbare Anerkennung gefunden. Zweifellos war es der hohe Ausbildungsstand der Schule, der das ·Bundesministerium für Inneres wiederholt veranlaßt hat ausländischen Polizeidelegationen und im Polize,idienst tätigen führenden Persönlichkeiten d!:e Ein­richtungen und Ausli>ilduagsrnethoden der Schul-e fur Stu­dienzwecke zugänglich zu machen. 

Unter anderen wären . zu erwähnen : Eine Delegation 

der italienischen Polizei unter Führung von Exzellenz 
Dr. Coglitore, eine Delegation der dänischen P9lizei, Poli­
zeioberst Jurnsai aus Bangkok, Generalsekretar der �o­
lizeidirektion von Mexiko City D. Barba To�es, ;'?nnz Ahmad aus Kabul, der sich auch längere Zeit bei der 
Wiener Polizei aufhielt, und ein Offizier vom Gendar-
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rnerieoberkommando in Athen. Der nachhaltige Eindruck, den diese Gäste behalten haben, wirkt in einem noch immer bestehenden regen schriftlichen Gedankenaustausch fort. So wird das Schulkommando laufend um seine Stel­lungnahme zu den verschiedensten Problemen der Aus­
bildung und des Sicherheitsdienstes ersucht. Auch in Zukunft wird die Gendarrnerieschule des Bun­desministeriums für Inneres mit ihren geschlossenen und vielseitig ausgebildeten Formationen einen wesentlichen Faktor zur Bewältigung der an die Gendarmerie ge­
stellten . Anforderungen darstellen. Wenn gleich § 2 des Wehrgesetzes besagt, daß dem Bundesheer neben dem Schutz der Grenzen der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren und die Hilfeleistung bei Ele­mentarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfanges obliegt, so ist die Anwendung dies-er Be·stirn­rnungen nur in außerordentlichen Verhältnissen vorgese­
hen. bis dahin ist es einzig Aufgabe der Gendarmerie und Polizei, mit ihren Kräften den verfassungsmäßigen Zustand im Inneren des Landes zu garantieren. Die Kurse der erweiterten fachlichen Ausbildung -
deren Wert für den praktischen Dienst erstmalig in der ö'ster:i:eichischen Bundesgendarmerie erkannt wurde und die bereits über die Grenzen Oesterreichs hinaus beispiel­gebend gewirkt haben - werden unter Berücksichtigung 
neuester Erkenntnisse und Erfahrungen weitergeführt und gestaltet werden. Der beschrittene Weg hat anerkannt günstige Aus­wirkungen sichtbar werden lassen. Damit dürfte auß. Zweifel stehen, daß die Gendarrnerieschule des Bundeu­rninisteriurns für Inneres durch ihr Wirken dazu beiträgt, der Bundesgendar1;1erie den iqr gebührenden Platz· zu
sichern. 
Schwerer Verkehrsunfall auf der Packer Bundesstraße 

(Fortsetzung von Seite 5) 
gen Brems- und Schleuderspuren beweisen, daß der Len- 1 ker des Fahrzeuges erst am Beginn dieser Spuren die Kurve und das entgegenkommende Fahrzeug gesehen hat. Bei der hohen Geschwindigkeit war aber der Bremsweg zu kurz und de!! Personenkraftwagen ist mit einer Ge­
schwindigkeit von rnenr als 60 km/h fr.ontal mit dem Lastkraftwagen zusammengeprallt. Infolge der Fliehkraft 
drehte sich der Personenkraftwagen nach links und die beiden Fahrzeuge kamen id der auf den "Lichtbildern festgehaltenen Lage zum Stillstande. Andernfalls wäre cier Personenkraftwagen wahrscheinlich in der Kurve aus 
der Fahrbahn geschleudert worden. Der Lastkraftwagen, ein Saurer-Diesel, mit einem Eigengewicht und einer Nutzlast von je 6 Tonnen samt einem Vierradanhänger mit einem Eigengewicht von 1,2 Tonnen sowie einer Nutzlast von 2,7 Tonnen wurde an der Vorderfront so stark beschädigt, daß er a,b- , 
geschleppt werden mußte. Die beiden Fahrzeuge warr#I, 
gut beladen und die Ketten hielten der Erschütterun„ stand. Nur ein Sappel wurde mit seiner Spitze durch die Wand des Führerhauses getrieben und ragte zirka 3 cm hervor, ohne jedoch den Lenker oder den Beifahrer ver­Jetzt zu haben. .,; Der Lenker des Lastkraftwagens war unfähig, seine Tätigkeit zur Zeit des Unfalles zu schildern. Wenn er ge­
bremst hat, was durch die Sp'ilren bewiesen ist, dann habe er dies rein instinktiv gemacht. Der Unfall ging so blitz­artig vor sich, daß er keine Zeit für eine Ueberlegung ge-habt hätte. Zur Zeit des Unfalles herrschte trockenes Herbstwetterohne Nebel. Die Packer Bupdesstraße ist asphaltiert. Sieweist eine Fahrbahnbreite von 6 Meter auf und befindet 
sich in einem guten Zustande. Die Fahrbahn über die Schlo"ßgrabenbrücke ist mit einem Steinpflaster versehen.Die Straße hat von West nach Ost ein Gefälle von zirka zwei Prozent. Die Sichtverhältnisse waren normal und günstig. An der Unfallstelle war die Fahrbahn mit Oelflecken, Benzinlachen, Glassplittern und Blut bedeckt: Weithin zer- , 
streut lagen Blechteile und l).leidergegenstände, die aus dem Personenkraftwagen geschleudert worden waren. Die Leichen wiesen Schädelbasisbrüche, offene Schä­delbrüche, Brüche der Halswirbelsäule, Beckenbrüche und mehrfache Brüche der Gliedmaßen sowie sonstige Ver­letzungen auf. 

Die- Unfallstatistik der Sicherheitsbehörden 
Von Gend.-Rittmeister HEINRICH MILDNER, Kommandant der Veckehrsabteilung d es Landesgendannerie- 1 kommandos für Niederöst-erreich 

(Schluß von Numm�r 12/1957) 
Es ist notwendig, dj.e kleinsten Unfallsuroochen zu er­kennen und· zu beseitigen. Es wird die einzelne Maßnahmekeinen merklichen Einfluß auf die Unfallszahlen der Statistik haben, in ihrer Gesamtheit werden siie doch fühl­

bar in Erscheinung treten. Wenn einige Unfallsursachen aus der Statistik herausgenommen wurden und ihre Beseitigung angeregt wird, geschieht dies, wei,l an einen revolutiJonierenden, den Verkehrsbedürfnissen entspre­
chenden Ausbau des Straßennetzes, wie gesagt, nicht zu 
denken ist. In einem Jahr wurden in  Ni-ederösterreich 231 Rand­
steine und 192 Bäume von Kraftfahrern angefahr,en. In

217 Fällen wurde das Straßengeländer beschädigt. Der ursprüngliche Zweck der Randsteine war, dem' Straßen­benützer zu ermöglichen , de-n Straßenverlauf auf größere Entfernung bei ungünstigen Licht- und Wetterverhält­
nissen zu erkennen. Man hat den Aufstellungsort der Randsteine immer näher an den Fahrbahnrand gerückt, um dem Kraftfahre·r -di-e Fahrbahn zu kennzeic'hnen. · Die · Mlge war, daß das Abkommen von der Fahrbahn mit 9Iern Anprall an einen Straßenbegrenzungsstein ve�­flunden war. Der Begrenzungsstein ist häufig aus Gramt kantig gemeißelt, ein Umstand, der die Unfallsfolgen nur größer werden .läßt.· Gerade in Kurven und überhöhtenStraßenstücken müßten solche Steilne entfernt und durch guards rails ersetzt werden. Selbst das Geländer in seiner alten Form wäre an solch kritischen Stellen dem Granit­stein vorzuziepen. Solange der Alleebaum den Verk,ehrsraum der Straße
nicht einengt, wäre geg.en seine Existenz nichts e:iJnzu,­wenden. Die Mass-e der Bäume ist aber so nahe dem Stra­ßenrand gepflanzt, daß der Fahrer eines hochbeladenen·Lastwagens di<e Baumstämme ber,eits als Beengung emp­findet. Außerdem verursachen die Baumkronen während der kalten Jahreszeit Oberflächenverhältnisse auf der Straße, wie sie der Kraftfahrer nicht vermutet und auf freien Strecken -nicht vorfindet. Speziell in bergigen Gegenden rntt kurvenreich angelegten Stra,ßen behindern. dLe Baumpflanzungen die Sicht. Die Unfallstatistik würde ihre Entfernung rechtfertigen. -

Ich würde außerdem vorschlagen, entlang von Haupt­verkehrsadern Radweg•e und nicht Radfahrstreifen arizu­legen. Die Radweg.e müßten von den Fahrbahne� räu1;1'­li-ch getrennt angelegt werden. Den -Radfahrstre1fei:i 1m AnschlU'ß an die Fahrbahn zu bauen, kann auf Grund der 

statistischen Auswertung nicht afo Maßnahme = Sen-
.A.,ng der Unfallsziffer angesehen wwden. Im vergange-
1�n Jahr wurden in Niederösterreich 509 Radfahrer von Kraftfahrzeugen ni,edergestoßen. V,on den 509 -yerunglück­ten Radfahr rn wurden 12 Prozent qUf dem Radfahr­

streifen ni·ederg,estoßen. Denn nicht nur der 'l."'ück's,ichts­los·e Kraftfahrer benützt den Radfahrstreifen, im Gefah­
renmoment ist auch der verantwortungsbewußte Fahre'l"' 
auf ihm zu finden da er skh der aufj;auchende-n GefaihT instinktiv durch ei� Ausweichen auf den Radfahrstr-e�fen entzi,ehen will. Der Radfahre·r wird dadurch aber -ewer erhöhten Gefahr ausges-etzt. Größtenteils wird der Radfahrstreifen auch durch par­kende Fahrzeuge benützt, da sie möglichst abseits der ' Fahrbahn abgestellt werden. Der Radfahre.r wi.rd_ dadurnh 
gezwungen, auszuweichen und überraschen? die Fahr­bahn z� benützen , ein Umstand, der sowo"?l ihm als auclh anderen Verkehrsteilnehmern in vielen Fallen zum Ver­
hängnis wird. Das Radfahroroblern wurde beim Ausbau neuer Stra­ßen vielfach gut gelöst. Der Radfahrweg ist V<>? d�r 
Hauptverkehrsader räumlich getrennt und ben::tedig� rn 

erster Unie lokale Bedürfnisse, was seine eigentliche 
Bes1:imrnung sein soll. . Die statistischen Angaben über Verkehrsunfä�le, di_e 
Lenker in alkoholisi-ertem Zustand verursachen, sm? mit 
den tatsächlichen Zahlen nicht in Einklang zu bnD:?en, 
weil es auf Grund der gesetzlichen Bestimm•tJ1I1gen uber 
die Alkoholüberprüfung oft nicht möglich ist, dem Kraft­
:l'altrer eine Al�oholisienmg n,achzuweisen. Wollte man 

ernstlich die Verkehrssicherheit auf den Straßen er­
höhen, müßte der behördlicilie Kampf gegen den Alko­
holisierten am Steuer rückhaltsl-os durchgeführt werden. Die Blutabnahme wäre bei V.erdacht einer. Alkoholisierung zwingend vorzuschreiben. Sie nur nach dem Unf.alls­
geschehen. vorzunehmen, kann nicht als Präventivmaß-
nahme gewertet werden. . . Als Kuriosum muß bezeichnet werden, daß man die Blutabnahme nach einem Verkehrsunfall ohne weiteres verweigern kann, ohne Rücksicht darauf, ob diesem Un­fall · Menschenleben zum Opfer gefallen sind, während im Vaterschaftsproieß die Blutabnahme ,erzwungen wer­den kann, obwohl hier vorwiegend finanzi-elle 'Motive maßgebend sind. • . Bei den Gendarrnerieunfallskornrnanden 1st aufgefallen, daß ein Großteil der verunglückten Kraftfahrer Neulinge 
im Verkehr waren. Als Unfallsursache mußte meist zu 
hohe Geschwindigkeit festgestellt werden . Das Nicht?each

-: ten von Verkehrsvorschriften als Unfallsursache tntt �e1 
Anfängern mehr in den Hintergrund. Dies� Tatsache läßt 
die Arbeit der Fahrschulen ,erkenn�n, die �.as Haupt­
a.ugenmerk auf Gesetz-eskenntniss_e richten, wahrend_ der 
s h ··1 die Fahrpraxis auf ein Mindestmaß zu reduzieren 

w�n�:�t, da der Erwerb dieser· mit erheblichen Kosten. 
verbunden ist Die eigentliche Fahrpraxis �gnet s1c� de·r Kraftfa!hrer 

erst nach Aushändigung des Führersdhiemes an. Man v_er­
sucht, diesem Uebelstand im Ausland durch Anlage von 

Uebungsplätzen abzuhelfen. . 
Hier kann der Neuling ,auch unter. erschwe:rten Be­

dingungen ohne Gefährdung ander,er Personen _serne F.µir-
praxis vervollkommnen. .. . . . . E;n_ Es müßte auch bei uns rnoglich sem, derartige .... - .  
rieb tungen für die Kraftfahrer zu schaffen. . ·statistisches Material über Verkehrsunfälle laufend m 
Tageszeitungen zu veröffentlichen, würde die Leser sehr 
b ld ··d, d den Verk,ehrsunfall in das Alltags„ a errnu en un 

blizi zu geschehen abgleiten lassen. Ein prägnantes . Pu ·eren . . 
gegebener Zeit scheint dag,egen auf die bre1�e . Masse se";e 
Wirkung nicht zu verfehlen. So könnte statistisches Ma e­
riial in Verbindung mit der Presse im Kampf gegen den 

Verkehrsunfall nutzbringend verwertet werden. 
Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel ist di!e Stati.stik �ur 

Ueberprüfung von Maßnahmen, die ZW: Senkung
'"'

--�� 
d ht ind Verkehrserziehungswoc",c" , Unfallsziffern ge ac s . · ".. D Schüledotse", ,,Der „Das _freundliche H�ndzeic�hen

li

, h" �ktioillen könnten auf Kavalier am Steuer und a n c- e. 
ihre Wirkung hin überprüft wa-den. . ... E .. twendig die Unfallsziffern mcht nur wäh-s ware no : Z ·ts anne v,or und nach den rend sondern auch eine ;1 P . üßt di Akti�nen zu überprüfen. Bei der Beurteilung rn �n e . . tr h Verhältnisse Großveranstaltung-en, ausgespro­
i�e�� ��ön- oder Schlechtwetterperioden in BetracJ:J.t ge-
zogen werden. 

lch n Aktionen einen Fahrer mit besondere,n Nach so e . wollen wäre vermessen. Die Qualitäten vo_rfinden e �undfunk und Film zu zeig•en, di<e Up.fallsf?lg� IIl J;tJ�skrankenhäusern oft aber kurz zm·Le1den in en b . gen die sozialen F,olgen der breiten 

ga�;te1i\1:1n;k� rr:?fempfinden zu lassen, w�ren . weni�ere . en ic Abschreckungsmaßnahmen, die mit �e�!-g-Erfiel:�ngs-/�s UnfaÜsziffern zu d'rück,en. Welche Empfin­ne waren, l . Totenko f wachrufen, d'er eine stackedungen s?.11 em ankün�gt? Welche Wirkungen sollenStraßenkrurnmung a·e an be�onderen Unfallsstellen auf­
schwarze Fahnen,

be{ den Verkehrsteilnehmern auslösen?gestellt :"erden, . 
den Fahrzeuginsassen gesehen, Beide Ze1chen w�rd�n vof finqung

swelt übertragen. Siebesprocpen- und Ul �h�e d �·rken 'Ich finde es besser,
sollen auch �bs01'ec . en Fah:zeug · setzt, solch,e Gefühls­
bevor man si�h 1:f:�n denn nachher lassen sie beimregun_gen wac zur A ' t ufkommen ·Fah;;:i� �f/;i� n�fne ���ö:dlich,e D���mg �t der Ab-
nahme des Führerscheines wirkt in vielen Fallen walh.re

,., 



Zur Protokolltechnik in Strafsachen 

Von Landesgerichtsrat Dipl.-Volkswirt. DDr. Th. C. GöSSWEINER-SAIKO 1 

,,Das habe ich nicht gesagt .. . !" lautet in der Haupt­
verhandlung nur zu oft die stereotype Antwort auf Vor-
halten aus Protokollen des Vorverfahrens. 

Ein solcher Vorwurf ist, er sei zutreff.end oder nicht, 
auf jeden Fall unübersehbar; es bedarf cl,ann oft mühe­
voller Ueberprüfttng, s,oll der Beweiswert der nunmehr 
in Frage gestellten Vernehmungsniederschrift nicht völli.g 
verlorengehen. J-ede Oberfläc!ilichkeit, jeder in Miß­
achtung der Erfahrung (§ 88/3 StPO) nicht sofort richtig­
gestellte Irrtum rächt sich häufig zum Naclhteil der Wahr­
heitsfindung erst in der Hauptverhandlung. 

Auch die Protokolle des Vorverfahr,ens sind, soweit sie 
als erhebliche Beurkundung,en in der Hauptverhandlung 
vorgebracht werden, Teüe der Urteils- und U2berprü­
fungsbas1s, und· ihre ungenaue Aufnahme_ begünstigt daher 
Fehlen ts_cheidurigen. 

Es liegt im Zuge der Entwicklung, die Verteitligll!Ilgs­
möglichkeiten der Beschuldigten zu erweitern (§§ 25, 27 
und 198-206 StPO); eine Tatsache, der auch das .z.entrale 
Problem des Prot0kollwesens (§§ 23, 101 StPO) gerecht 
werden muß. Diese Entwicklung führt natürlich zur wei­
tergehenden Obj,ektivierung des Vernehmungsverfahiren:s, 
das heißt, daß der vernehmende Beamte mit seinen sub­
jektiven Einflußmöglichkeiten tunlichst zurückzutreten hat 
und- nur die puren Auslassungen des Vernommenen in 
ihrer größtmöglichen Ursprünglichkeit zu konservieren sind. 

Noch immer überragt die menschliche Aussage zahlen­
mäßig bei weitem alle anderen Beweisarten 1 und bildet 
somit als „Königin unter den Beweismitteln" den Haupt­
stoff des Beurteilungsmaterials. Die Einreihung der fal­
schen Zeugenaussagen unter die Hauptdelikte gegen die 
Rechtspflege und deren gen,eralpräventiv akzentuiette 
Ahndung erhellt gleichfalls die Bedeutung, die dieser 
Spezies von Beweismitteln zuk,ommt. Es gilt also, durch 
eine s-orgfältig zu handhabende ProtokolfüirU!ngsweise 
einen ausreichenden Schutz gegen alle möglichen Ve,;-suche 
einer raffinierten „Verteidigungsstrategie und -=taktik" zu 
garantieren und damit gleichzeitig di,e Vernehm'ungs­
niederschriften zu wirklich rüttelf.esten, fast zu sagen 
urkundlichen Urteilsgrundlagen zu machen. 

Hiebei erweist sich die Pr-otokollterungstechnik ge­
wissermaßen als das handwerkliche Fundament des kunst­
vollen Ueberbaus der Vernehm1.,mgstechnik. Ohne verläß­
liche Beherrschung des Handwerklieben gibt es daher 
auch in diesem Bereich kein vollendetes Kunstwerk. 

Die· Prutokolltechnik als Lehre v;:in den Erforde-rnissen 
und Aufgaben des Protokollgeschäfte� ist für sich ein 
Gebiet, das bisher auii;h in der einschlägigen Litentur 
nicht mit der erforderlichen Konsequenz behandelt wor­
den ist. Diese stiefmütterliche Behandlung ist um so ver­
wunderlicher, als es sich hiebei um cli-e elementaren 
arbeitstechnischen Voraussetzungen und Grundlagen aller 
angewandten Vernehmungspsychologie und -technik und 
der damit zusammenhängenden Grenzfragen schlechthin 
handelt. Hier kann aber nur die technische Seite des 
Protokollgeschäftes untersucht werden; hinsichtlich der 

Wunder. Ich weiß von Fällen im persönlichen Bekannten­
kreis, wo die Dvohung der FührerscheinabIJJa'hme genügte, 
um tageLang Gespräche daran zu knüpfen. Ein günstiger 
Einfluß auf die Fahrweise der Betroffenen war unver­
kennbar. 

Wie viele strafbare Hantllung,en unterbleiben, weil der 
Täter die Straffolgen kenrut. Ist es nicht belanglos, aus 
welchen Motiven die Tat nicht ,ausgeführt wurde? Aus­
schl�ggebend für das soziale Zusammenleben ist, daß sie 
unterblieb. ,. 

Wie viele Menschen büßen ihr Leben durch Mörder­
hand ein, eine vielfache Anzahl muß durc!h die Leicht­
fertigkeit ande;rer dasselbe SchicH:sal erleiden. Es muß 
möglich sein, gegen diese Sc:huldf.orm einen Damm zu 
errichten. Es hat keinen Sinn, Str.af,en • anzudrohen, die 
sich in der Almosensphäre bewegen, wen'h die straf­
würdige Tat ein Menschenleben kosten kann. 

Es hat sich statistisch erwiesen, daß Verkeihiserzie:-
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speziellen Verhörtechnik und -taktik muiß auf die ver­
schiedenen einschlägig,en Werke verwiesen werden�. 

Trotz der grundsätzlichen Bedeutung des Satzes von 
der Solidarität der Beweismittel k,ommt mit Alfred Amschl 
der erfahrungsgemäß noch am wenigsten beeinflußten, er­
innerungsfrischen Erstvernehmung doch ein bes-anderes 
Gewicht zu. Diese erste Vernehmungsniederschrift, die 
somit vernehmungspsychologisch größte innere Wahr­
scheinlichkeit und damit auch eine höhere Glaubwürdig­
keit für sich hat, erfordert daher auch prnt0kolltechnisch 
eine besonders umsichtige Bearbeitung. Diese in der 
kriminalistischen Erfahrung gegründete Wertung der Erst­
vernehmung findet in der forensischen'. Praxis leider noch 
immer zuwenig Beachtung. Wie häufig kommt es doch 
vor, daß eine nach längerer Zeit zu demselbeµ Gegenstand 1 
vernommene Auskunftsperson sagen. muß, daß sie sicli 
beim besten Willen· an Einzelheiten nicht mehr eri111ne·rn 
könne, daß aber das, was sie kurz nach der Tatzeit an­

,gegeben habe, schon sµmme.n werde. 
Die erfolgsichernde Handhabung des Protokollgeschäf­tes stellt daher an alle an der Verbrechensbekämpfung beteiligten Stellen - Erhebungsorgane der Exekutive • wie gerichtliche Funktionäre - ·dieselbe strenge For� rung an eine sorgfältigst angewandte Pr-otokollierungs­

technik. Die vorliegende Arbeitsstudie behandelt in Be­
achtung der funktionellen Unterschiede vorerst die Fragen, die den Erhebungsbereich des sogenannten Vorverfah1·ens, 
das hauptsächlich v0n den Erhebungsorganen der Exeku­
tive , getragen wird, betreffen. Die in d�r Folge be­sprochenen protokolltechnischen Säumnisse bzw. ;Fehl­leistungen sind für diesen ersten Arbeitsbereich typisch. Die Vernehmung selbst hat nicht, wi-e die-s bisweilen geschieht, inmitten des Beweisthemas sondern s-owo'hl der Ordnung halber (§§ 199/2, 240 StPO) als auch deS" ver­nehmungspsychoJ.ogisch nötigen Kontaktverhältnisses wegen 

1 Herkömmlicherweise werden die Beweismillel eingeteilt in: Augenschein, SV-Gutachten, Urk),mden, Aussagen, darunter auch die des Beschuldigten. selbst und übrige Indizien. Die ·Beweiskunde wurde von Mittermaier (,,Die Lehre vom Be­weis im deutschen Strafprozeß", 1834) und Kitka (,,Die Beweis­lehre im Oesterr. Criminalprozeß", 1841), beide Pioniere der modernen freien Beweiswürdigung, erschöpj'end und vorbildlich behandelt. e Siehe u. a.: ,,Verhör-Technik und -Taktik", Alfred Hager,Hannover; ,,Kriminaltaktik", Hans· Schneickert, Berlin 1940; ,,DiePsychologie des ·Verbrechers", Dr. P. Pollitz, Berlin 1911; ,,Psy­chologie der Massen", Le Bon, Stuttgart 1953 (Kröber-Ausgabe); ,,Einführung in die praktische Kriminalistik", J. G. Wilhelm, Stutt­gart 1947; ,,Geschäftsleben und Polizei", Dr. G. Bartsch, Heid•'· -· berg 1952;. ,,Psysho,logie des Strafverfahrens", Prof. Dr. R. Graff!'' berger, Wien 1950; ,,Vernehmungstechnik", F. Meiriert, Lübeck 1948; 
„Moderne gerichtliche Untersuchungskunde", unveröffentlichtes 
Manuskript des Verfassers: ,,Beiträge zur Anwendung des Straf­
verfahrens", Alfred Amschl, 3 Bände, Wien-Manz 1899 und 1910; 
,,Lehrbuch der Kriminologie", Dr. E. Seelig, Graz 1951; ,,Hand­
buch der Kriminalistik", von weiland Dr. H. Groß, bearbeitet 
von Dr. E. Seelig, Berlin 1942; ,;Encyklopädie der modernen Kri­minalistik" von Niceforo-Lindau. 

hungsmaßn-ahmen, die sich an die Fairneß der Fahrer 
richteten, kaum den erwarteten Erfolg brachten. 

Der einflußreichste Faktor bei jedem Geschehen ist 
der Mensch. Ihn frühzeitig an VerkehTsverhäitnisse zu 
gewöhnen, ihn als rücksic'htsvollen Verkehrsteilnehmer 
auszubilden, muß bereits in frühester Jugend einsetzen, 
da ein ausgereifter Mensch charakterlich kaum zu ver­
ändern ist. Fahren und Verhalten im Verkehr werden fast 
ausschließlich vom Charakter bestimmt. 

Da die jetzige Kraftfahrerg,eneration in ihren Charak­
tereigenschaften kaum beeinflußt werden kann, verbleibt 
nur der Weg, baulich und kraftfahrtec'hnisch Vo·raus­
setzungen zu schaffen, die ein harmonisches Einfügen in 
das Verkehrsgetriebe erz:wingen. Auf welche Art dieseT 
Weg beschritten werden kann, weist uns auch die Sta­
tistik, deren v-ornehmste Aufgabe es sein muß, Unter­
lagen zu schaffen, Wie man der steigenden Unfall�tend�nz 
wirkungsvoll entgegentreten kann, 

- :'f'.i'_��x

W ,1 S S E N 
(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JÄNNER 1958) 

WIE WO WED WAS.
1. Was ist Ophthalmologie?
2. W.er schrieb das Bühnenwerk

,,Hedda Gabler"? 
3. Welchen Wald bezeichnet man

.als Bannwald? 
4. Vvelcher Herrscher hatte den

Beinamen „Barbarossa"? 
5. Zu welchem Zweck erbaute man

Pyramiden? 
6. Welcher Erdpol ist von Fest-

•land umgeben?
7. Wie nennt man eine plötzlich

eintret�nde Kreislaufstörung? 
8. Was ist eine Photozelle?
9. Welcher Roman hatte ,eine

Selbstmordepidemie zur Folge? 
10: Wie nennt man die Vogelwelt 

eines Landes mit dem wissenschaft­
lichen Namen? 

11. Welche Tiere waren der Pallas
Athene heilig? 

12. Was für ein Landsmann war
J. J. Rousseau? 

13. Was heißt „Chauffeur" wört­
lich übersetzt? 

14. Wie hoch ist die Wildspitze
in Tirol? 

15. Wann ist die Schonzeit für
Forellen? 

16. Welche Tiefe erreicht die Ost­
see?

17. Was -1st Joghurt?
18. Welehe Tiefe hat der Kaiser­

Wilhelm-Kanal? 
• 19: In welchem Jahr .. wurde die

Spamsehe Armada verruthtet? 
20. Wie erzeugt man flüssige Luft?

In einer Zeitung stand folgender · 
Bericht: ,,In der amerikanischen 
Stadt St. Louis -kamen im vergan­
genen J'ahr 4076 Personen durch Gas 
um. Von diesen 4076 atmeten 29 es 
ein; 47 hielten ein Streichholz dran, 
und 4000 traten darauf." Was be­
deutet das: si-e traten darauf? 

. ('F�Qo'l.jSDD uap /no 
ß1uu1s1'1./=>1a1 ua10.i) ais ·uaqa7 sw.n 
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Die schnellwüchsigsten Pflanzen 
der Welt sind Bamlms �md Eukalyp­
tus. Beim Bambus kann man das 

Wachsen buchstäblich sehen. Ei'l 
Eukalyptusbaum schießt jährlich 8 
bis 10 Meter in die Höhe und er­
reicht nicht selten bis zu 150 Meter. 

Die winzigsten Bäume der Welt 
wachsen in den Rocky M.:mntains. 
Es handelt sich um eine Weidenart; 
die Bäume sind nur wenige Ze'lti­
meter hoch. Von weitem sehen Wäl­
der aus diesen Bäumen wie Mo JS­
büschel aus. Es sind aber tatsächlich 
Bäume, voll ausgebildete Bäume. 

.. 

Der steifnackigste Mann der Welt 
war zweifellos der Chinese Tsi-Lung 
in Schanghai. Er wurde wegen Raub­
mordes zum T Jde durch den Strang 
verurteilt. Zwölfmal wurde er ge­
hängt, erwachte aber immer wieder 
zum Leben, obwohl er jedesmal län­
gere Zeit am Galgen baumelte, das 
letzte Mal sogar mehr als ein:e 
Stunde. Zwei Scharfrichter versuch­
ten sich an ihm. Vergebens! Tsi­
Lungs Genick widerstand allen ihren 
Künsten. Schließlich mußte er z-.1 
lebenslangem Kerker begnadigt wer­
den. 

* 

Die größte Münze der Welt ist 
ein schwedisches Zehn-Taler-Stück 
aus dem 17. Jahrhundert. Es besteht 
aus Kupfer, mißt 82 Zentimeter im 
Durchmesser und wiegt 22 Kilo­
gramm. Es ist die größte Münze, 
nicht aber das größte Geldstück. Di=­
ses wurde voa einem Forschungs­
reisenden auf der Inselgruppe Jap, 
östlich der Philippinen, festgestellt: 
ein Steingeldstück von 3.50 Meter im 
Durchmesser und 2 Tonnen Gewicht. 
Es entsprach einem Warenwert von 
875 Dollar. 

* 

Der saumseligste Brief der Welt 
wurde 1838 in den Südstaaten g2-
schrieben. Er kam erst 100 Jahre 
später, im Jahre 1938, -�n� Ziel. Der 
Empfänger war naturl!ch schon
l�ngst tot.

-
�, 

DFN/lSPOd 
Frau Müller jammert: ,,Wie sch.ön

·wäre es, wenn wir alle Tage pünkt­
lich um 1 Uhr miteinander essen
könnten. Ich selbst bin ja immer
um diese Zeit daheim. Aber tnem
Mann kommt nur jeden zweiten Tag,
mein Sohn Karl jeden dritten Tag,
meine TocliJ.ter Berti jeden vierten
Tag, meine Tochter Hilde jeden fünf-

ten Tag und mein Sohn Gottlieb je­
den sechsten Tag um 1 Uhr h_eim. 
Werktags wie sonntags! Sie glauben 
gar nicht, wieviel Arbeit• da das 
Kochen macht." Wie oft im Jahr 
essen die Müller eigentlich gemein­
sam Mittag? 

Bei der zur Erkennung von Fäl­
schungen und zur Bestrahlung die­
nenden Quarzlampe wird das Licht 
durch Quarzglas geschickt, das nichts 
anderes ist als geschmolzener Berg­
kristall und die Eigenschaft hat, die 
. . . . . . . . . Strahlen durchzulassen, die 
gewöhnliches Glas abschirmt. 

PHOTO-QUIZ 

Das Wahrzeichen einer europä­
ischen Hauptstadt, die gerade in letz­
ter Zeit wieder im Mittelpunkt des 
Weltinteresses stand, ist der Eiffel­
turm. Er steht in: 

a) Paris
b) Brüssel
c) Luxemburg

•



Faschingskaleidoskop 

Die Lippenstiftfabrikanten habenim Fasching Hochbetrieb. Lippen­stifte gehen meterweise. Lilli kaufte sich gleich drei Stück..,Ist er auch kußecht?" fragte sie. Der junge Verkäufer strahlte: „Wenn Sie ihn an mir ausprobieren möchten, gnädiges Fräulein?" 
·* 

Die sch:ine Belinde verkauft Ko·n­fetti. Am Nachmittag im großen Kauf­haus. Gleich links neben der Tür. Ein Kunde ging zufrieden. Der Chef eilte herbei. ,,Hat der Kunde bekommen, was er wollte?" . ,,Ja. Alles." ,,Was wollte er?" Belinde errötete: ,,Ein Rendezvous mit mir!" 
* 

Auf dem Faschingskalender stand der „Ball der Juryfreien". Kitty kam in ihrem neuen Kostüm. Der Ehe­mann stai:id starr. ,,So gehst du auf den Ball, Kitty?" ,,Gefällt es dir nicht, Johannes?" ,,Großartig•- reizend - nur-" ,,Hast du etwas einzuwenden, Jo-hannes?" Der · Ehemann schluckte dreimal. Dann zog er die Brieftasche. ,,Nicht das geringste! Hier sind achthundert Schilling. Kauf dir noch so ein Kostüm!" .,Noch eines, Johannes?" Der Ehemann nickte. ,,Ja. Dannhast du eines für vorn und einesfür hinten." 
Die schöne Dagmar betreute dieBar. Sie saß einsam hinter der Theke.Vor ihr hockte ein Herr. Der Herrverzehrte Dagmar mit, den Augen.Sonst verzehrte er nichts. Er sah siean und seufzte. Dagmar wurde diestumme Anbetung zu dumm. ,,Feier­abend!" sagte sie und· stand auf. Der Herr seufz-te: ,,Es wär' so schön gewesen -· e� hat nicht sollen 

sein!" ' Dagmar blieb stehen, wandte sichum: ,,Sie sind ein Esel gewesen es hätt' schon können sein!" 

Es war auf dem Ball de:r; Bösen 
Buben. Felizitas hatte , einen neuen Flirt. Stolz zeigte sie ihn herum. Johannes hieß er. ,,Johannes· hat mir geschworen, ich wäre Tag und Nacht sein erster 
Gedanke!" Die gute Freundin nickte: ,,Dann 
beeil dich! Ich sah ihn soeben mit 
seinem zweiten Gedanken in einer 
Loge verschwinden." 

* 

Vordermeiers vertrauten es Hin­
termeiers an. ,,Wir hatten voriges 
Jahr im Februar so viel Flöhe in 
unserer Wohnung, daß wir nicht 
wußten, wie wir sie loswerden soll­
ten." 

ll 

,,Sind Sie sie losgeworden?" ,,Alle. An einem Tag." ,,Was haben Sie gemacht?" 

,,Wir haben einen Hausball ge­geben." * 
Der Ehemann saß betrübt bei sei­nen sieben Sachen. · ,,Gehen Sie denn mit Ihrer Fraunicht aus?" Der Ehemann seufzte schwer: „Das einzige, was bei uns imFasching ausgeht, ist das Geld." 

* 

Be}inda ging zum Maskenverleiher.Sie fand nicht, was sie suchte. KeinKostüm war ihr recht. , Der Verleiher bedauerte: ,,Ich weiß
schon was Sie wollen." „Warum -geben Sie es mir dann 
nicht?" „Alle Modelle Fremdenführer sind
bereits ausgeliehen." ,,Fremdenführer?'' Der Verleiher nickte: ,,Das 1st unsere Fachbezeichnung für Kostüme, 
die alles zeigen." 

* 

Jim und Jill gingen als Ritter. Sie 
waren es nicht. Sie suchten sich eine 
Faschingsbraut. Sie fanden sie nicht. 

Doch - da -- plötzlich - in einer 
Konditorei � ei!II herrliches Mädr 
chen saß. an einem Tisch. Das rec.hLe 
Geschenk Gottes. Sie _löffelte ein Eis. Naschte an 
einem Stück Torte. Bestellte- sich 
gerade eine Tasse Kaffee. 

,,Diese oder keine!" 
,,Höchstens neunzehn!" ,,Und eine Figur!" Das Mädchen lächelte herüber. Die 

Herren lächelten zurück. 
,,Sprechen wir sie an?" 
,,Ja. Tun wir das!" ,,Geh hinüber!" ,,Später!" ,,Warum nicht gleich?" Jill flüsterte: ,,Ein Eis, eine Torte, 

eine Tasse Kaffee - warten wir 
erst, bis sie· bezahlt hat!" 

Jo Hanns R ö s l e r  

Huber gi_ng zum Arzt. Er habe Kopfschmerzen, erklärte er dies-em. ,,Rauchen Sie zuvi,el ?" · ,,Ich habe nie in meinem Lebengeraucht!" „Vielleicht trinken Sie ein werligüber den Du['st?" ,,Ich rühre das Zeug nicht an." ,,Zuviel Mädchenbekanntschaften?" „Ich bin noch nie mit einem Mädchen ausgewesen", erklärte Hu­ber indigniert. „Dann kann ich Ihnen sagen, was die Ursache Ihrer Kopfschmerzen ist. Ihr Heiligenschein sitzt zu fest am Kopf!" 
* 

Verzweifelt kiefelt der promi­nente Gast im Hotel an seinem Schnitzel. Dann bestellt er sich da5 Gästebuch und fuhrwerkt lange da­
mit heJ.1'1..lffi. ,,Was hat er derm hin­eingeschrieben?" fragt cler Geschäfts­
führer nachher gespannt den Ober­kellner. 

Nichts. Er hat nur das Schnitzelhineingepickt. * 
In großer• Eile betritt ein Patientdas Atelier eines Zahnarztes. ,,Schnell, Herr Doktor, zwei Stock­zähne und zwei Wurzeln sind zuziehen, aber ohne Anästhesie!" „Haben Sie aber Mut!" staunteder Dentist. ,,Bitte setzen Sie sich.",,Von mir ist doch nicht die Rede!Meine Schwiegermutter sitzt dn.u­ßen. Es handelt sich um ihre Zähne!"

* 
Der Chef der Firmaweil ein Angestellter sprach. ,,Entweder sindoder ich!" brüllte er. 

war wütend,ihm wider­Sie verrückt 
Am anderen Tag ging der An­gestellte zum Chef u111d übergab ihm ein ärztliches Attest mit den Worten: ,,Die ärztliche Untersuchung hat •er­geben, daß ich nicht verrückt bin." 

* 

Am Ende der feinen Abendges-ell­schaft flüstert die Hausfrau dem 'lls sehr geizig verschrienen Industriel­len ins Ohr: ,,Ich habe dem Stuben-• mädchen schon fünf Schilling Trink� , geld gegeben und gesagt, das sei von Ihnen." Würdevoll sagt der Industrielle: ,,Geben Sie dem Mädchen zwan­zig Schilling. Die Kleine soll mich nicht für einen Geizhals halten." 
* 

per junge Dichter wird von sei­ner Zimmervermieterin gefragt: ,,Sa­gen Sie, · wann wollen . Sie endlich Ihre Miete bezahlen?" ,,Das will ich Ihnen genau sagen: sobald .ich den Scheck erhalten habe, den der Verleger mir senden wird, wenn er den Roman· annimmt, den ich anfangen werde, wenn ich ein passendes Thema und die notw-en­dige Inspiration gefunden habe." 
* 

Der kleine Fritz darf sein neuesSchwesterchen sehen, das geradekräftig brüllt. „Woher kommt es denn?" fragter wißbegierig. ,,Vom Himmel", antwortete diJI_Mutter. "t:_ Fritz überlegt einen Augenblick: „Die brüllt ja fürchterlich! KeinWunde7, daß sie aus dem Himmel'rausgeschmissen WUJrde." 
* 

Ein junges Ehepaar hatte einBaby bekommen. Eines Tages bat nun die strahlende Mutti ihren Mann, 
\an ihrer Stelle das Baby zu baden. Einen Augenblick lang ging allesgut. Dann rief er plötzlich: „Komm schi:iell ! Das Baby ist mirin die Wanne gerutscht!" „Nimm es doch heraus!" rief dieFrau zurück. ,,Das geht nicht", antwortete er.,,Das Wasser ist zu heiß!" 

* 

Die Mutter erzählt -ihrem Töch­terchen von den Wundern der Natur.„Und dann 'bestrafte Gott dieSchlange-, daß sie für immer auf demBauche kriechen mußte."· „Aber Mt1tti, worauf ist sie dennvorher gekrochen?" 
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W a a g r e c h t : 1 Staatssekretär.8 Selten. 9 Meine, italienisch. 10 Vor­wort. 11 See, englisch. 13 Summa, abgekürzt. 14 Erfinder des elektri­schen Telegraphen. 16 Idealzustand 

Pfarrer: ,,Na, lieber Huberbauer,werden wir heuer eine gute Kir� schenern te haben?" ,,Wie Gott will, Herr Pfarr-er,geblüht haben si-e j-edenfalls nicht!"* 
„Kann der aber rennen", meintNowak beim Sportfest, ,,der mit derKrawatte, der gewinnt!" ,,Krawatte ist gut", erwidert Mo­ser prustend, ,,das ist doch seine 

.Zunge!" * 
Der Lehrer macht den Kindernklar, daß Gegenstände sich bei Wärmeausdehnen und in der Kälte ·zusam-menziehen. 1 Als er glaubt, daß cl.ie Klass,e dasbegriffen hat, fragt er nach Bei­spielen. „Die Tage, Herr Lehrer!" ruft der kreine Maxi. ,,Sie sind im . Som­mer lang und im Winter ziehen sie sich zusammen." 

* 

Im Wilden Westen unterhielten sich zwei Cowboys. „Lebt dein Vater ·noch?" fragte der eine. Der andere schüttelte den Kopf. 
,,Nein, er ist von einem Gerüst ge­
fallen und daran gestorben." ,,Was hatte -er clenn .auf dem Ge­
rüst z,u suchen?" ,,Er sollte gehängt werden."

* 
Eine technisch interessierte Damefragte den Stra.ßenbahnschaffner: "Ist es eigentlich gefährlich, wenn mam mit 

A ufLösung sämtLicher Rätsei 

in der nächsten Beilage 

eines Richters. 18 Aeuße-rste Kraft(Marine). 20 Zeichen für Radium.21 Gebirge in Marokko. 22 U_ngari­scher Würdenträger, .Herr, slawisch.23 Bekleidungsstück aus Loden. 24 Teileines aaumes. 25 Moralbegriff, dich­terisch. 26 Initialen für Maria Kunz.27 Befehlshaber Seestreitkräfte West:29 Letzter Lebensabschnitt. 30 Zei­chen für Natrium. 32 Firmenzeichenfür eine bekannte Elektrofirma.33 Fluß in Sibirien. 34 NiedrigerStuhl ohne Le!_me, Mehrzahl. 
S e n k  r e c h  lt : 1 Oesterr. Mi!nrster.2 Ort in der Untersteiermark. 3 Auer­ochs. 4 Ressortminister. 5 Fest­meter, abgekürzt. 6 Aggregatzustanddes Wassers. 7 OesterrEilhischer Bun­deskanzler. 11 Kummer. 12 Rück­stand einer Verbrennung. 14 Honig­wein. 15 Lebensbund. 17 Tagungs­stätte des Nationalrates. 17 a Gewalt­samer Diebstahl in einer Bank, Mehr­zahl. 19 Verkaufshäuschen für Zei­tungen usw. 20 Vergeltung. 22 Wind­stoß. 27 Farbe. 28 Verbindung zwi­schen Orten, Mehrzahl. 31 Zwei glei­che Selbstlaute. 33 Initialen für Otto Treßler. Gend.-Revierinspektor Josef Walch 

einem Fuß auf die Schienen tritt?" „Keine Spur! Gefährlich wird eserst, wenn sie mit Ihrem zweiten Fußan die Oberleitung lwmmen!" 
* 

Tom kommt zum Friseur. ,,Haar­schneiden, 1bi tte !" ,,Sehr gerne", dienert der FFiseur.,,Schönes Wetter heute." „Tatsächlich", entgegnet Tom, ,,und wie schnell sich das herumgespro­chen hat, mein Zeitungsverkäufer, mein Zigarettenhändler, meine Milch­frau, ja sogar meine Waschfrau, alle wußten es schon . .. .  " 
* 

Der kleine Paul wäscht sich nicht gerne. Heute gab es deshalb wieder einen Krach. ,,Woran hat Mutti denn gemerkt.daß du dich nicht gewaschen hast?"fragt die kleine Schwester. „Ich war ein Idiot"; sagt da d'er kleine Paul. ,,Ich hatte vergessen, die Seife und das Handtuch naß zumachen." 
* 

„Also, Her.r Leh,rer, U111.ser Sohniist sehr zart besaitet. Schlagen dür­fen SLe ihn daher nicht. Wir sch1a,­gen ihn auch nUT in Notwehr." 
* 

„Mir bereitet Musik den größtenGenuß, wenn ich m�t geschlossenenAugen die Töne in mich aufnehme!",,Das ist mir schon aufgefallen!Wissen Sie aber auch, daß Sie da­bei ziemlich stark schnarchen?" * 
,,Warum sind Sie denn so nieder-

geschlagen, Herr Naderer?" · ,,Ja, wissen Sie - ich hab heut 
früh einen anonymen Brief abge­
schickt, und jetzt weiß ich nicht, ob 
ich ihn in Gedanken nicht doch un­
tersch1:ieben hab!" 

. . .  daß man eine kalte Vorspeise 
Hors d'oeuvres" nennt. " . .'. daß der Rektor einer Universi­tät den Titel Magnifizenz führt. . . :daß W. A. Mozart nur eineSchwester hatte (,,Nannerl") . .. . daß eine Schiffsschraube mitdrei Umdrehungen in der Sekundeihre günstigste Wirkung erzielt. -. . .  daß im Jahre 1893 die Mittel­europäische Zeit eingeführt wurde.. . .  daß das frühgeborene Lammdes bucharischen Schafes das Breit­schwanzfell liefert. . . .  daß der Mensch vier (zweiechte und zwei falsche) Stimmbänder hat. . . .  daß Goethes Faust mit seinemVornamen Heinrich heißt. 

A.uflösµng. der Rätsel aus der 
DezembeTnummer 

Wie? Wo? Wer? Was? 1. Sie führtvom Venez ianer Dogenpalast zum Gefäng­n is und d i<' Abgeurteilten sahen auf demWeg .über d iese Brücke zum letztenmal
den Himmel. 2. An der Elbe. 3. Grün.
4. In Rom am T iber. (Grabmal des röm i­schen Kaisers Hadr ian.) 5. Im Jah,e 1850. 6. Polyhymnia. 7. Nach den Plänen des österreich ischen Ingenieurs Negrelli. 8. Bei der Belagerung von Paris (1870 bis 1871). 9. We il es ii;i der K irche nichts zu ess�n g ibt. 10. D ie Lehre von der Fortpflan­zung des Schalls durch Körper. 11. 77 78 cm. 12. 2967 m. 13. Giovann i Ba tt ista S�ni. 14. Rechtwinkel ig. 15. Im Staate Ohio. 16. Ka iser Karl (begraben in Funchal auf Madeira). 17. N itrozellulose. 18. Im Odergebirge in Mähren. 19. Elf oder Elv 
20. In Troja. 

Auflösung: M ilz. 
Denksport: D r e i T ö p f e - z e h n • 

M ö g I i c h k e i t e n .  Es müssen fol­
gende Umfüllungen vorgenommen werden; 
1 L i t e r: 3 in 10. 7 in 3, 3 in 10, 7 in 3; 
ble ibt 1 Liter im 7-Litergefäß zurück. 
2 r.. i t e r: 3 in IO, 7 in 3, 3 iri 10, 7 in E, 
3 in 10, 7 in 3, 10 in 7; bleiben 2 Liter im 
10-Litergefäß. 3 Li t e r: bereits im 3-
Litergefäß. 4 Li t e r: 3 in 10, 7 in 3; ble i­
ben 4 Liter im 7-Litergefäß. 5 Li t e r: 
3 in 10, 7 in 3. 3 in 10, 7 in 3, 3 in 10, 7 in 3, 
10 in 7, 7 in 3; bleiben 5 Liter im 10-Liter­
gefäß. 6 Li t e r: 3 in IO, 7 in 3, � in 10: 
s ind 6 Li er im 10-Litergefäß. 7 L � t e r: 
bere its im 7-Litergefäß. 8 L i t e r: 3 in 10. 
7 in 3, 3 in 10, 7 in 3, 3 in 10, 7 in 3, 10 in 7, 
7 in 3, 3 in 10, 7 in 3, 3 in 10; ble iben 8 Liter 
im 10-Li tergeJSäß. 9 L i t e r: 3 in 10, 7 in 3, 
3 in 10, 7 in 3, 3 in 10; bleiben 9 Liter im 
10-Litergefäß. 10 L it e r: bereits im .10-
Litergefäß. 

Kreuzworträtsel: W a a g r e c ht: l Er­langen. 7 Aga. 8 Na, 9 Laa. 11 Ale. 12 Kate. 14 Sud. 16 Dr. 17 Leon idas. 20 n. 
22 Bata. 24 Graves. 25 Gecl,:. 2 Rs. 28 NL 30 
Asen. 31 Ae. 32 Ha. 33 Aloe. 35 Elli. 37 Med ici. 39 Starl<e- 41 Bruehe. 42 Ration. 43 Ager. 
44 Anis. 45 Ra. 47 Er. 48 Keks. 52 En. 53 
De- 54 Garn. 56 Urlaub. 58 Em ir. 60 Tau. 
66 Maid. 67 Akt. 69 Arm. 71 Sn. 72 Abo. 
73 Kassette. - S e n k r e cftt: l Egel. 2 R,a. 3 Ananas. 4 Nat ive,. 5 EI. 6 Nass. 7 
Al- 10 Au. 1l Art. 12 Kora. 13 Eden. 15 
Die. 16 Das. 18 Eg. 19 As. 21 Ich. 22 Brom­
berg. 23 Anliegen. 25 G elat ine. 26 Kalen­
der. 29 Locher. 31 Altane. 33 Adua. 34 
E ier. 36 Esra. 36 Iris. 38 Er. 40 Ko. 46 Aal. 
48 Kr im. 49 Elsass. 50 Kabine. 51 Sued. 
53 D ir. 55 Rat. 56 Ua. 57 Br. 59 Mut. 61 
Gurk, 62 Gabe. 65 Aa. 68 Ko. 70 Ma. 72 
At. _ M a g i s c h e s  Qua d r at: 1 Esel. 
2 Sole- 3 Elle. 4 Leer. 

III 
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Die Idee und der Silv•esterscherz 
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,,Dort sollst du baggern, aber nicht da zwicken!" 

/ 

,,Findest du das wirklich so lustig?" 

[V 
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Weihnachten ist vorüber 

,,Nein, bitte keine Zwiebeln! Dann muß ich weinen!" 

„Na, nun versuch's doch einmal, es wird schon 9hne
Baum. gehen.!" 

1 

, • 

• 

• 

mit der Abfragung der Personalien zu beginnen. Ebens,o 
häufig ist zu beobachten, daß der allgemeinen Forderung, 
den gelegentlich von Vernehmungen erwähnten Namen 

die Anschriften beizufügen., zuwenig Beachtung beige­
messen wird. Später notwenrlig w-erdende Recherchen zur 
Eruierung nicht notierter Anschriften sind daher leic!ht 
vermeidbar . 

. Zahlen sind, um Verwechslungen auszuschließen, stets 
auch in Buchstaben zu schreiben. 

· Abkürzungen und Fremdwörter sind irreführ-end und
daher tunlichst zu vermeiden. Aufkommende IrrtümeT sind 
grundsätzlich auf der Stelle zu klären. Um bei mehr­
deutigen Darstellungen Irrtümer auszuschließen, müssen 
die fraglichen AuslassU'Ilgen an verschiedenen Stellen des 
Protokolls wiederholt werden. Es ist auch zu prüfen, ob 
verwendete Fremdwörter wirklich veTstanden worden
sind 3• 

Aufmerkenswerte Ereignisse, die sich gelegentlich einl!r 
Vernehmung abspielen, s·ollten in sogenannten Akten­
vermerken festgehalten werden. Diese begrüßenswede 
Verlebendigung des Akteninhaltes vermittelte dabei idea­
lerweise auch einen Hauch jener Atmosphäre, in der das 
Protokoll zustande gekommen ist 1. 

Obgleich es klar sein sollte. daß Pr,otokoUe in der direk­
ten Rede abzufassen sind, wird dies doch manchmal unter­
lassen. Dies gilt insbesonder-e bei informativen Befragun­
gen, die ohne Unterschrifterteinh0lung in die Anzeige auf­
genommen und auch deshalb häufig mit Erfolg bekämpft 
werden. 

Auch die Verwendung von Gesetzestexten ist zu ver­
meiden. Es ist em Unding, ein 16j ähriges Lehrmädchen 

sagen zu lassen : ,,Ich gebe zu, um meines Vorteiles willen 
das Rad des N. N. ohne dessen Einwilligung aus dessen 

Besitz entzogen zu haben usw.", anst�tt einfach : ,,Ich 

habe das Rad des N. N. gestohlen." Es mindert also die 
Glaubwürdigkeit von Protokollen außerordentlich, wenn 
es sich herausstellt, daß dem Vernommenen „umstände­
halber" Ausdrücke in den Mund gelegt worden sind, die 
seinem Wortschatz gar nicht entstammen können. 

Bei Sittlichkeitsverbrechen sind die von Kindern ver­
wendeten Ausdrücke 'für Geschlechtsteile stets wörtlich 
festzuhalten. Unangebrachte prüde Umschreibungsversuclhe 
haben schon beträchtlic'he Verwirrungen angestellt. 

In heiklen Fällen oder wenn mit Dolmetschern ge­
arbeitet werden muß, wird es -sich empfehlen, auch die 
gestellten Fragen zu pratokollieren, wie dies bei. Er­
hebungsbeamten der Finanzbehörde schon seit langem 
üblich ist. 

Kommt es auf eine 'Fixierung von Tatörtlichkeiten an, 
ist es zweckdienlich, dem Protokoll eine vom Vernomme­
nen selbst angefertigte Skizze beizuschließen. Solche Eigen­
produkte versachlichen das Vernehmungsverfa:hren und 
damit auch den Niederschlag der Vernehmung außer­
ordentlich. 

Werden taubstumme Personen schriftlich vernommen, 
sind auch die schriftlichen .c\,ufzeichnungen des Verneh­
mungsbeamten und des Vernommenen dem Akt beizu­
schli-e_ßen. In einem praktischen Fall, wo dies unter­
lassen vy-urde, konnte angesichts des Gebrechens des ·Be­
schuldigten die Prot0kollreinschrift trotz aller Beteu.,­
rungen des Vernehmungsbeamten mit Erfolg angezwei­
felt werden. 

Eine beachtliche Aufgeschlossenheit ist erreicht, w'!nn 
es gelingt, den zu Vernehmenden dahin zu bringen , daß 
er seine Aussage - unter Vermeidung von Weitschwi!ifig­
keiten - dem Beamten selbst in die Maschine diktiert; 
ein Umstand, der natürlich für sich festzuhalten ist. Diese 
Vernehmungsweise wird vielfach Personen ansprechen, die 

, 3 Prof. Dr. R. Grassberger bringt in seinem vorzitierten be­
achtlichen Werk auf Seite 86 hiefür folgendes illustrative Beispiel, 
worin eine Zeugin in einer für den Betroffenen immerhin 1:,e­
schwerenden Weise das Wort „flirten" mit „florieren bzw. de­
florieren" verwechselte. 

·' Die Führung von sog. ,,Gebärden- und artikulierten Proto­
kollen" fällt in das systematisch kaum noch erfaßte Gebiet der 
Lehre von den „psychologischen Indizien". Unter anderem sollte 
damit festgehalten werden, ob der Vernommene aufgeregt war 
oder ruhig, ob er - S<)in' Protokoll am Schluß der Vernehmung 
sorgfältig studierte, ob er sich vor der Fertigung des Protokolles 
beriet, ob er seine. Angaben wiederholte und laufend verbes­
serte; gleichzeitig sollten damit auch die verschiedenen Inter­
essenanlagen der vernommenen Beteiligten abgetastet uncl Hir 
�pätere Zeit<;,11 .;weckcUenlich festgehiilten wei-den. 
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E i n g 1 ü c k 1 i c ·h e s

und erfolgreiches 

neues Jahr wünscht 

Mitgliedern ihren 

und Freunden die 

Stadtische Wiener 

Versicherungsanstalt 

Wien I, Ringturm 

vor allem in Sittlichkeitssachen eine gewisse -Scheu haben 
vor weiblichen Zuhörern (Stenotypistinnen) frei zu spre� 
eben. Es bedarf keiner besonderen Begründung, daß sol­
chen Protokollen höchste Beweiskraft zuzurechnen ist. 

Bei Deponierung von Geständnissen und Geständnis­
widerrufen müssen (§§ 202, 204 StPO) stets auch die Motive 
abverlangt werden, die dem Geständnis bzw. Widerruf erst 
eine gewisse Glaubwürdigkeit verlt'!ihen. In problemati­
schen Erhebungssach�n können die Geständnisse nic'ht oft 

genug - zu verschiedenen Zeiten und .an verschiedenen 
Stellen - wiederholt werden 5*. Nach Möglichkeit s�llte 
versucht werden, den Vernommenen anzuhalten, Geständ­
nisse und besonders gravierende Sätze und Stellen 
eigenhändig nied€rzuschreiben oder zu diktieren (§ 104/4 
StPO). Damit wäre dein stereotypen Einwand: ,,Das habe 
ich nicht gesagt ... " usw. wohl am wirksamsten zu be­
gegnen. I.n vielen Fällen dürfte diese mit gelassenem An­
stand, fair 6 und ohne Nötigung (§ 198 StPO) intensivierte 
Vernehmungsweise nicht schwerfallen, da sich die mei­
sten Vernommenen dtU"ch das ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen sympathisch angesprochen fühlen werden. 

Zu wichtigen Vernehmungen ist sicherheitshalber als 

„Augen- und Ohrenzeuge" ein zweiter Beamter oder, wie 
dies schon öfter geschi'eht, ein Magnetophon einzusetzen. 
Be( solchen Vorsichtsmaßnahmen ist die unbegründete 
Ankämpfung eines Protokolls von vornherein wenig aus-
sichtsreich. (Fortsetzung fölgt) 

• A. v. Feuerbach hat in seinem noch immer sehr lesens-, 
werten Werk „Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbre­
chen", Frankfurt am Main 1889, S. 308 ff, anschaulich geschildert, 
wie seinerzeit der Inquirent Hunderte von Verhören (413 waren 
es in dem „Mordfall Tartuff"), und hiebei Tausende von einzelnen 
Haltptfragen gestellt hat (im erwähnten Fall 11131). Eine solche 
Häufigkeit der Vernehmungen ist natürlich heutzutage weder an­
gezeigt, noch hätte der überlastete Untersuchungsführer die Zeit 
dazu. 

·•• Im übrigen siod gemäß § 206 StPO natürlich auch Gest!ind-
nisse hinsichtlich ihre5 objektiven Wahrheitsgehaltes zu über-
prüfen! . - ... 6 Die überlegene Macht hat es nie not1g, unfair zu sein! 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Osterreichi�chen Juristenzeitung - Nach·druck verboten 

Voraussetzungen des Gewohnheitsdi,ebstahles nach § 176 
I a StG, 

Wie der OGH bereits wiederholt ausgesprochen hat, 
liegt Gewohnheitsdiebstahl dann vor, wenn dem Täter be­
reits ein Hang zum Stehlen innewohnt. Dieser Hang muß 
durch die Gewöhnung an das Stehlen erworben sein, die 
ihrerseits wieder eine oftmalige Verübung voraussetzt, -die 
jeGlen ernstlichen Widerstand gegen das strafbare Tun in 
steigendem Maße schwächt und schließlich ganz ausschal­
tet, so daß den Täter weder moralische Hemmungen noch 
Furcht vor der EntdecktHJg und vor Strafe von der Be­
gehung einer neuen Tat abzuhalten vermögen. Demgemäß 

- wird in der Regel der Fälle der Hang zum Stehlen nach
außenhin durch eine Häufung der ein2lelnen diebischen An­
griffe oder Wirk-une-slosigkeit erlitten-er Strafen in Er­
scheinung -treten. Wohl ist es richtig, daß dann, wenn der 
Täter durch einen starken Antrieb von außen, etwa wirt­
schaftliche Bedrängnis, zum Diebstahl veranlaßt wurde, im 
allgemeinen GewohnheitsdiebstaJ,J nicht anzunehmen ist; 
das bedeutet aber nicht, daß der Täter, wenn er als Ge­
wohnheitsdieb qualifiziert werden soll, überhaupt kein 
Motiv für seine diebischen Angriffe haben darf. s,,1bst 
wenn daher die Nichtigkeitswerberin einen Teil der Klei­
dungsstücke und Gebrauchsgegenstände aus dem Grundf:' 
gestohlen haben sollte, um sie dem B. zu schenken oder 
ihm durch ihren Besitz zu imno.nieren, so würde das die 
Annahme des Gewohnheitsdiebsta'f-\ls keineswegs ausschli:c-­
ßen, da die Nichtigkeitswerberin ja über genügend Bargeld 
verfügte, um diese Sachen auch käuflich erwerben zu 
können, und gerade der Umstand� daß sie diese Sachen, 
anstatt von der ihr gegebenen Mö,füchkeit, sie zu kaufen, 
Gebrauch zu machen, durch Diebstahl an sich brachte, 
ihren Hang zum Stehlen erkennen läßt. Auch eine etwa 
aufstoßende Geleg-enheit steht der Annahme des Gewohn­
heitsdiebstahls nicht ente;ee;en, da es geradezu zum Charak­
teristikum des Gewohnheitsdiebes gehört, jede sich bie­
tende Gelegenheit zur Verübung von Diebstählen auszu­
nützen. Die Nichtigkeitswerberin hat sich auch in der 
Vergangenheit wiederholt· diebische Angriffe zuschulden 
kommen lassen und ist bei den nunmehrigen in rascher J 
,'\.ufeinanderfolge verübten zahlreicken Ladendiebstählen 
geradezu systema•tisch vorgegangen. Bei dieser Sachlage 
ist die Annahme des Erstgerichtes, daß dE,r Angeklagten 
ein Hang zum Stehlen innewohnt und sie deshalb als Ge­
wohnheitsdiebin anzusehen ist, durchaus gerechtfertigt 
(OGH, l. Juli 1957, 5 Os 295; KG Ste_Yr, 6 Vr 599/56). 

Auf die Anwendung eines WerkzeugP,S zur Ueberwindung 
eines Hi'ldernisses kommt es zur Herstellung des Tlt­
bestandes nach § 174 I d. StG nicht an

Entgegen den rechtlkhen Ausführungen der Beschwerde, 
die sich inhaltlich allein als Geltendmachung der Rechts­
rüge nach § 281 Z. 10 StPO darstellen, ko1;1ffit es _auf·
die Anwendung E;ines Werkzeuges zur Ueberwmdung c1nes 
Hindernisses um den Tatbestand des § 174 I d. StG als 
gegeben ans�hen zu können, nicht an. Der Begriff des be­
trächtlichen Hindernisses nach der erwähnten Gesetzes­
stelle erfordert nämlich keineswegs, daß es nur durch An­
wendung von Gewalt oder besondere Kraftanstrengung -
also etwa weiter unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges -:­überwunden werden kann, es genügt vielmehr, daß Zeit
und Mühe· zur Beseitigung des Hindernisses a�fgewe•1det 
werden müssen (SSt. XIX 6 und andere). Ern solches 
Hindernis lag aber hier vor. Da es sich nach der Akten­
lage um den Diebstahl des Vorderrades eines F'.�hrrades 
handelte, welch letzteres der Eigentümer am Gelande des 
Wienflusses angelehnt hatte und das versperrt und dessen 
Hinterrad angehängt war, war das F a h r  r_a d ge�en den
Diebstahl gesichert; der Ang2klagte hat diese S_1cherung 
überwunden. Angesichts dieses Umstandes kann die Frage, 
ob das Abmontieren des Vorderrades für sich auch der 
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Qualifikation nach § 174 I d. StG zu unterstellen ist, un­
erörtert bleiben (SSt. XVI 65, EvBl. 1948 Nr. 831, EvBI. 
1952 Nr. 274 und JBI. 1955 S. 126). 

/ 

Uebrigens ist die Bezugnahme der Beschwerde auf die 
beiden von ihr zitierten Entscheidungen des OGH ver­
fehlt. Eine Entscheidung hatte einen Fall zum Gegenstand, 
der den Diebstahl eines freistehenden Fahrrades betr.1f, 
wobei der Täter das um das eine Rad und den Rahmen 
geschlungene Drahtseil µurchzwickte, durch das er nur 
an einer bestimmten Entziehungshandlung, nämlich _am 
Wegfahren mit diesem Rade gehindert wurde, hingegen 
andere Zugriffsmöglichkeiten, wie etwa durch Wegtragen 
oder Fortschieben des Rades mit· Benützung des einen 
freien Rades aber dadurch nicht berührt wurden; die 9.n­
dete Entscheidung betraf den Diebstahl eines Honigtopfes 
samt Inhalt aus einem versperrten Kasten, dessen Schlüs­
sel jedoch offen auf dem Kasten lag,· also nur angeste)::kt 
und damit der Kasten wie sonst immer aufgesperrt wer­
den mußte. Beide Fälle bilden wegen des anders gelagerten 
Sachverhaltes demnach keine Vergleichsgrundlage (OGH, 
18. Juli 1957, 5 Os 249; JGHof Wien, 3 Vr 964/56).

Ansichnahme eines Fahrrades zur Flucht und Liegenlassen 
auf freiem Feld ist· Diebstahl und nicht unbefugter 
Betrieb eines Fahrzeuges 

Im Gerichtstage hat die Verteidigung unter Berufung 
?'Jf den Nichtigkeitsgrund nach § 281 Z. 9 c StPO aus­
l(eführt, daß in der vom Schöffengericht festgestellten 
Tat des A;-igeklagten kein Diebstahl, sondern an sich nur 
die lTebertretung des unbefugten Betriebes .eines Fahr-

. zeuges nach § 467 b StG zu erblicken sei. Die Verteidi­
gung geht bei diesem Vorbringen offenbar von der Ansicht 
aus, daß der Angeklagte freizusprechen sei, da eine Er­
mächtigung zur Stratverfolgung nicht vorliege. 

Um den angezogenen materiellrechtlichen Nichtigkeits­
grund mit Erfolg zur Geltung zu bringen, müßte der Be­
schwerdeführer unter Zugrundelegung der tatsächlichen 
Feststellungen des Schöffengerichtes aufzeigen, daß das 
Strafgesetz unrichtig angewendet wurde. 

Das Schöffengericht hat auf Grund der ·stets gleich­
bleibenden Geständnisse der Angeklagten A. und B. fest­
gestellt, daß sie das Fahrrad des E. auf ihr-em Fluchtwege 
aus deT Erziehungsanstalt in X. in diej:)ischer Absicht, um 
diese Flucht zu beschleunigen, weggenommen und nach 
einer Fahrt von zirka 15 Kilometer bis in die Nähe von Z. 
benützt haben. Dort haben sie das Fahrrad, weil sie bei 
der Durchfahrt durch Z. eine Anhaltung durch die Gen­
darmerie befürchteten, auf einem Felde versteckt. Die 
Angeklagten haben wohl als Motiv für die Wegnahme des 
Fahrrades angegeben, daß sie ihre Flucht dadurch be­
schleunigen wollten, sie haben aber niemals �ehauptet, 
daß sie das Fahrrad nur zu dieser Fahrt benutzen und 
wieder zurückstellen wollten. Sie haben auch gar nicht 
behauptet, daß sie irgendwie_ Vorsorge _treffe_n wollten, 
daß der Eigentümer wieder m den Besitz semes Rades 
kommt. Geht man a1lso von den Urteilsfeststellungen aus; 
so kann nicht behauntet werden, daß das Erstgericht 
rechtsirrig die Tat den Bestimmungen des· § 171 StG 
unterstellt hat (OGH, 18. März 1957, 5 Os 49; KG Krems 
an der Donau, 6 Yr 491/56). 
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Weihnadit�glocken 

läuten 

das Fest der Freude ein 

Von Ge-nd.-Kontrollinspektor 

RUDOLF GUSENBAUER 

Gendarmeriezentralkommando 

Kinderaugen best,unen den Weihnachtsmann und freuen sich über die schönen Gaben 

Wenige Tage vor Weihnachten, dem schön,sten und 
innigsten Fest im Jahresaglauf, hatte Gendarmeriezentral­
kommandant General Dr. Josef K i m m e  1 nahezu drei­
hundert Kinder und deren Angehörige von Gendarmerie­
beainten der Dienststell-en in Wien und Niederösterreich, 
darunter 28 Kinder vori vermißten Gendarmeriebeamten 

Blick auf den Ehrentisch mit Bundesminister Oskar Helmer, Sektionschef 
Dr. Kurt Seldler und Geodarmerlezentralkommandant General lJr. Josef 

Kimme! 

zur 10. Weihnachtsfeier des �ndarmeriezentralkommandos 
geladen. · 

.. Darüber hinaus wurde zum Zeichen der Verbundenneit
der -Exekutive mit der Bevölkerung ein Kind in die engere 
Wahl gezogen, das nicht dem Kreise der Gendarmerie an­
gehörte. Es handelte sich um die achtjährige Magdalena 
B i  r k n e -r aus einer kinderr€ichen Familie in Ramsau 
(Niederösterreich), die am 25. Oktober 1957 auf tragische 
Art und Weise ihren Vater verloren hatte. 

Die traditionelle Weihnachtsfeier wurde durch die An­
wese nheit von Bundesminister Oskar H e  1 m e r, Staats­
sekretär Franz G r u b  h o f e r ,  Generaldir-ektor . für die 
öffeptliche Sicherheit Sektionschef Dr. Kurt S e i d l e r, 
Polizeipräsident Josef H o  1 a u  b e k, Generalinspektor der 
Sicherheitswache Polizeigeneral Ferdinand L e h m a n n  
und anderer Persönlichkeiten besonders ausgezeichnet. 

Das Gesamtbild der Veranstaltung war aus Anlaß der 
10. Weihnachtsfeier festlicher als sonst. Die Gabentische
war€n besonders reichlich gedeckt. 

Die Weihnachtsfeier wurde durch Musikvorträge der 
Kapelle des Landesgendarmeriekommandos für Nieder­
österreich unter Leitung des Kapellmeisters Johann K o 1 m 
eingeleitet. 

Nach dem feierlichen Einzug der Festgäste hielt Gen-­
darmeriezentralkommandant General Dr. Kimmel die Be­
grüßungsansprache, in der er die _Bedeutung der Weih­
nachtsfeier würdigte. Nach Beendigung der Ansprach� 

brachte die Ki,ndergruppe D a n n  b a ehe r  ein Weihnachts­
spiel zur Auftührung, das lebhaften Anklang fand. Im 
Anschluß dar9.n brachten die Wienerwald-Sängerjmaben 
stimmungsvolle Weihnachtsweisen zu Gehör, die mit dem 
weltbekannten Lied „Stille Nacht" ihren Abschluß fan­
den. Als dann der Weihnachtsmann im Lichterglanz des 
Weihnachtsbaumes seinen Einzug hielt, hatte die Feier 
ihren Höhepunkt erreicht. 

Sodann überreichten Bundesminister Helmer,_ Staats­
sekretär Grubhofer und General Dr. Kimmel die ersten 
Geschenkpakete an die Kind€r. Die übrigen Pakete folgte 
der Weihnachtsmann aus. 

Während der anschließenden Jause konzertierte die 
Kapelle des Landesgendarmeriekommandos für Nieder­
österreich · und brachte ein für Kinder auserwähltes Pro­
gramm zum Vortrag, da� wesentlich dazu beitrug, die 

Staatssekretär Franz Grubhofer bei Ueberrelchung dw Geschenke 

frohg-estimmte Kinderschar noch lange beisammenbleiben 
zu lassen. 

Das 10. Weihnachtsfest war wahrlich ein Fest des 
Kindes und ein Fest des Freudebringens, an dem jeder, 
mag er auch schon silberweiße Haare tragen, innerlich 
wieder jung wurde u0id sich in jene Zeit zurückversetzt 
,glaubte, da er selbst noch Kind war. 

MUSIKHAUS DOBLINGER 

MUSIKALIEN 

SCHALLPLATTEN 

MUSIKINSTRUMENTE 

LANGSPIELPLATTEN 

Pr.ompter Postversand 

� 
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Ernennungen zu� 1.,Jänner 1958 
Zum Gendarmerieoberst; Pa c h-e·r n i g g Alfred des

Landesgendarmerielmmmandos für Niederösterreich.
Zum Gendarmeriemajor 1. Klasse: D e i se n b e r g e _r

Hei::mann der Gendarmeriezentralschule in -Mödling.

g er Leo, H u b e r Hermann, R i e d m a n n Rudolf, H a -
g e r  III Karl, N e  k a m_ Anton, Hu b e r  Ferdinand.

Landesgendarm·erielmmmando für tlas Burgenland 

A l l r a m  Josef, E b e r h a r d t  Adolf, ·F r e i b e r g e r
Ignaz, G i n  d l Thomas, G i l s c h w e r t Josef, N i  k 1 e s
Josef, Pf e i f  f e r  Johann, R o s n e r  Johann, T r e i b e r
Franz, W u r m Felix.

_Landesgendarmeriekommando fiir Oberösterreich 

Zuerkennung der Berechtigung zur Führung des Amts­
titels Genäarmeriemajor 2. Klasse: W e i t l  a n  e r  Siegfried
des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg; Doktor 
Ho mm a Karl, ·Ha f n e r Franz, H r s k a Heinrich, ·
F a u  s t e r  Viktor des Landesgendarmerieko.mmandos .für
Steiermark; G a r t  n e r  Engelbert des Landesgendarmerie-

, kommandos für Niederösterreich; B o r n a  Johann und
Z e 11 h o f e r  Rudolf des Gendarmeriezentralkommandos.

Zu Gendarmerierittmeistern 2. Klasse: B r u g g  e r
Emmerich des Landesgendarmerielrnmmandos für Ob<.:r­
österreich; K u  p k a Heinrich des Landesgendarmeriekom­
mandos für Steiermark; N o r d e n  Johann des Gen<lar�
meriezen tralkommandos.

L e h n e r Kurt, S c h m i e d i n g  e r  Franz, Po s c h I 1
Franz, R e i t i n  g e r Richard, G r a f Alfred, Ha t t e n -
b e r'g e r  Hermann, R e i't e r  Josef, E c k er August, Ma yr
Johann, W i d l r o i the r- Josef, O b er e d er Jonann,

Zu Gendarmerielrnntrollinspektoren mit Wirksamkeit'vom 1. Jänner 1958: die Gendarmeriebezirksinspektoren 

S c h o i b l Martin, G u m p e n b e r g e r Robert, H i n -t e r n d o r f ei' Johann, F e n n i n g e r  Wilhelm, K r e u z ­
h u b  er Alois, B i e r  e g g e r Josef, S p i e  ß b e r g e r
Friedrich, S c h w e i g  h o f e r  Josef, F ür l i n g  e r  Franz,A u e r  Josef, L i n d i n g e r  Franz, Hi t z! Johann, S i n-
g e r Karl, L i n d e n b a u m Otto.

H a m m  e r s c h m i d Karl des Landesgendarmeriekom-
La;,_d,esgendarmeriekomma_ndo für Steiermark mandos für ·Oberösterreich; Pr e l o g  Ignaz, R e i c h  -s t a m m  Friedrich, S c h e r b e r Ignaz des Landesgendar- .S u 1 z b a c h e r  II Jos�f, L u t z  Karl, K l e i n s c h u s t e rmeriekommandos für Steiermark; S a x e  r Nikolaus des Johann, B e n  k ö Alexander, D o b  n i g Emil, L e c h n e rLandesgendarmeriekommandos für Kärnten; S c h i n n e  r l Josef, W i e s e  r II Johann, L a  c k-n e r  Friedrich, Un t e r -Franz des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg; b e r g e r Wilhelm, S a l e t i n g e r Friedrich, W i p p e lK ö 11 Alfons des Landesgendarmeriekommandos für Tirol; Josef, S i m e n  t Rudolf, S c h i  m a u  z Johann, L a c k -K ö n i.g Thomas des Landesgendarmeriekommandos für n e r  Erich, G ö d l Franz, K u l m  e r  Johann, S t e r n i n -Vorarlberg; K r  e i ß 1 Ludwig der Gendarmeriezentral- g e r  Konrad, S t e i n b e r g e  r Franz, R o d  1 a u  e r  Jo-schule Mödling; S c h e r z e  r Josef der Gendarmerie- hann, Ho 11 e r  Rudolf, Mi 11 n e r  i t s c h Otto, F ü r  n -schule des Bundesministeriums für Inneres; N e  m e c e k d r a t  Gottfried, E d e l s b a c h e r  Johann, Ri e g e r  J-osef, ·Josef des Gendarmeriezentralkommandos. , S a  i s e k  Alois, N e  m e t  z, Josef, S a u s e n  g Stefan,

Zu Gendarmeriebezirksinspektoren mit Wirksamkeit S a m m e r  Franz, J a k o n c i c Johann.
Land,esgendarmei-i-ekommando für Kärnten 

vom 1. Jänner 1958: die Gendarmerierevierinspektoren
Bo g n e r  Johann, S t ein m e t z  Josef, Ho f b a u e  r Leo­
pold, W e b e r. Johann, L a  c kn e r  Alexander, K l a u s
Franz, Ha j n y Johann, K l e n k  Anton des Landesgen­
darmeriekommandos für Niederösterreich; B u c h e  r Al­
bert des Landesgendarmeriekommandos für das Burgen­
land; L e i  t n e r  Rudolf, Un t e r w"e g e r  Franz,K a s t n e rAugust des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster­
reich; A n  t e 1 Franz, S c h e n k e r_ Rudolf, A n  h a m  -
m e r  J•ohann, K n o b  1 o c h Walter, N e  c h v i l e Karl, G r u b  e r  Viktor, S•c h i f k o Eduard, Pu r s c h Walter des
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; V o r  d e r  -e g g e r Otto des Landesgendarmeriekommandos für Kärn­ten; Ma i r Anton, Z o 11 e r  Anton des Landesgendarmerie­
komml!ndos für Tirol; Po p p Rudolf des Gendarm,erie-
2Jentralkommandos.

W i n k l  e r  Andreas, B o d n er Bonaventura, K u  m e r  
Alois, L i e g  1 Rupert, Z w a n  t s c h k o Andreas, E i n  e t  t e r  -
Otmar, L e d e r i t s c h  ,Johann, Tr aft n i g  Johann,

Zu Gendarmerierevierinspektoren wurden mit Wirksam­
keit v,om 1. Jänner 1958 ernannt:

Lan-desgendar1meriekommando für Niederösterreich 

B a c h J,osef, F 1 a s c h k a Ludwig, K o t s c h y Alois,
F u c h s  I Franz, He r z o g  Josef, S c h i e r e r  I Franz,
K u m m  e r Karl, G 1 a s s n e r J-osef, P f e i f e r  Herbert,
S c h w a n z e r  Reinhold, E b n e r Franz, S c h m i d l Ru­
dolf, F r e y l e r  Kurt, M a r t i n  e g h Friedrich, S t r a k a
Otto, B e n e d i k t  Johann, K r  i z e k Rudolf, Ha i d  -
m e i-€ r Franz, E -g g e n  b e r g e  r Siegfried, S 1 a d  k y Otto,
E r b l i c h Friedrich, S c h l e n z Friedrich, Ho 11 e r e r
Willibald, Mu t h  Georg, F r e i t a g  Josef, p o 1 t Hermann,
K o p f s c h 1 e g l Johann, Br u n n e  r Walter, K e r n  Man­
fred, He r z o g  August, F e i c h t  i n  g e r  I Karl, J a­
n o t  k a Stefan, G r •o ß r a b  e n r e i t e  r Johann, S c  h w e i-
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W e i s s Balthasar, B a u e r  Siegfried, S a p e t s c h n i gJosef, He 1 m r e i c h Anton, K r a s s  n i t z er Josef.
Landesgendarmeriekommimdo fijr Salzburg 

K l e b e r Johann, S c h m i d h u b e r Friedrich, J o r -
da n Karl, W e i ß e n b a c h e r Konrad, K a f k a Friedrich,Ha i g e r  m o s e r_ Franz, Ma i e r  Josef, R a  b a n s  e r  Karl,
'Hu b e r  Paul, K ö l b l  Richard.

Landesgendarmeriekommando für Tirol 
G r e i d e r e r Peter, M o s e r Heinrich, A u ß e r -

l e c n n e r Peter, F r  i e d l Anton, W o l f r a m  Heinrich,
M e i x n e r Karl, W e i l e r Johann, H o l z h a m m e r Max,
S c h w a n d t n e r Gottlieb, R u d i g Raimund, O b e r -n a u e r Josef, Hu b e r  II J·osef, Z i er n h ö l  d Andreas,
s Ch w a b  Ernst.

Land•esgendarmeriekommando für Vorarlberg 
Ma n g o l'd Josef, W e h i n g e r  Franz, Ho f er Emil,

Mo r s  c h e r  Franz, W a 1 s e r Gabriel.
Gendarmeriezentralschul:e Mödling 

P f e i l e r Johann.
Gcndarmerieschule d,es Bundesministeriums für 

R o v i n  a Humbert.

SCHAURÄUME:

Inneres 

Wien I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68
Graz I, Radetzkystraße 20, Tel. 971 78
Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82
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Der Gendarmerie-Diensthund 

Gendarmerie-Lawinensuchhundeerfolge 
Von Gend.-Major ANTON HA:TTINGER, Gendarmeriezentralkommando 

Gendarmerielawinensuchhund „Greif" 

• Vom Nordhang des Kitzstein bei Kitzbühel ging in
einem der letzten Winter eine Lawine· ab, die drei Ski­
fahrer mit sich riß. Die sofort eingeleiteten Sucharbeiten
blieben leider erfolglos und so entschloß man sich, den
Gendarmerielawinensuchhund „Greif" im Lawinengebiet

•1 i. 
.. .!. • 
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Funkverbindungen sind beim Lawineneinsatz unerläßlich geworden 

einzusetzen. Trotz anstrengendem Anmarschweg oegann 
der Diensthund sofort unermüdlich zu arbeiten und konnte
auch bereits nach einstündigem Suchen einen der Ver­
schütteten unter den Schneemassen verweisen. Auf · Grund
der vom Hunde fe.stgestellten Lage .des Aufgefundenen,
wurden die übrigen ·Verschütteten nach einer weiteren
halben Stunde geborgen.
p�ndarmerielawinensuchhündin „Waldfee" 

In der Umgebung von Saalbach gingen viele Lawinen
ab, wobei einig� Skifahrer verschüttet wurden. Der Berg�
9ettungsdienst arbeitete fieberhaft und konnte auch zweiaus Deutschland stammende Skifahrer bergen. Im An­
. schluß an diese Bergungsarbeit wurde der Lawinensuch­

hundeführer Gendarmerierevierinspektor Leopold Rech­
. berger vom Gendarmerieposten Bergheim mit der La­
winensuchhündin „Waldfee'' zur Suche nach einem wei­
teren Verschütteten eingesetzt. Da aber, wie bereits er-

Abtransport eines '1crunglücktea 

wähnt, zur gleichen Zeit zahlreiche Lawinen abgingen,
war es nicht klar, wo der verschüttete- Skifahrer liegen
könnte. Es mußten daher .ausgedehnte Flächen abgestöbe.rt
werden, wodurch von der Hündin außerordentliche Lei­
stungen verlangt wurden. Der Bergrettungsdienst mußte
sogar. die Sondierarbeit einstellen, qa ·jede Weiterarbeit
aussichtslos geworden schien. Nach einer Stöberarbeit von
3/4 Stunden· verwies die Hündin du�ch Scha[ren __ und 
Bellen eine bestimmte Stelle, an der die Rettungsmanner
nun -erneut sofort zu sondieren begannen. Die Verwen­
dung von drei Meter langen Sonden reichten allerdings
nicht aus, um etwas feststellen zu können. Die Hündingab sich jedoch nicht zufrieden und grub eifrig weiter,
so daß man an dieser Stelle mit den Grabearbeiten be­
gann. In einer Tiefe von 3½ Meter konnten dann durch
Sonden Holzsplitter erfaßt werden und nach weiterer
mühevoller Arbeit gelang es an dieser Stelle, der Ver­
.schütteten zu finden.

Der Gcndnrrnerielawinensuchhundeführer beginnt an der vom 
La,vincnsuchhund verwiesenen Ste11e nach Verschütteten zu graben 

Durch intensive u rid verläßliche Arbeit der „Waldfee"
war es gelungen, den verschütteten Skifahrer zu 'bergen.
Diese Arbeit der Diensthündin ist um so höher zu wer­
ten, als niemand angeben konnte, wo der Skifahrer von
der Lawine erfaßt worden war.
Gendarmerielawinensuchhündin „Brege" 

Der Gendarmerielawin�nsuchhundeführer <?endarmerie­
patrouillenleiter Nußbaumer v�m Gendarm�neposten 

_ _  
S�l­

bad Hall in Tirol wurde mit de-r . Lawmensucbh1�nfün , ,,Brege" zur Suche nach einem seit Tagen :7ermißte.n ,
Skifahrer eingesetzt. Der Anmarsch z�r vermutlichen Un­
glücksstelle erforderte fü�f Stup.den m dem durch S�n­
nenwärme schon weich gewordenen Schnee. Ungefahr
zehn Minuten nach erfolgtem Einsatz _begann „Br�ge"
plötzlich heftig zu scharren u�d he,ß sich . m�h t
von ,der bezeichneten Eitelle wegbringen. Unte•r Mithilfe
des Hunde1führers gelang es dann auch, den_ K�pf des v

_�
r­

schütteten freizµlegen. Durch die rasche A
_rbe1t der JiurJ.­

din wurde vi.el Arbeit an Sondieren und Ziehen von Gra-
ben erspart. . - . . hh.. d" B "· Diese Arbeit der Gendarmenelawmensuc un m „ r�ge 
· t deshalb )Jesonders hoch zu 'bewerten, da der Vermißte
'.: ·'t zehn .Tage unter einer .Schneedecke gelegen war ...,erei, s .. 
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Die Beschwerde 
Von Gend-Bezirksinspektor FRANZ OBERLINNINGER, Stellvertretender Bezirksgendarmeriekommandant in Linz

Fast scheint es, ,als ob das wechselvolle Wetter das eine
oder andere Gemüt etwas aus der Fassung brächte, weil
die schon fast zur Tagesordnung gewordenen Beschwer­
den gegen Beanstandungen im Straßenverkehr usw. nicht

·abreißen wollen. 
Wo aber soll da&.. hinführen, wenn der Gesetzesüber­

treter auf jede Beanstandung in dieser Form reagiert
und so durch eine oft unsachliche Kritik oder -Rechtferti­
gung das bezügliche Strafverfahren beeinflussen oder gar
seiner Bestrafung entgehen kann? 

Wenn auch das Recht der freien Meinungsäuße­
rung schon in den Staatsgrundgesetzen, Art. 13, verfas­
sungsmäßig verankert ist und daher jedem Bürger in An­
lehnung an diese Bestimmung die Möglichkeit geboten
wird, auf Grund der Bestimmungen der StPO und des
VVG seine Rechtsmittel geltend zu machen; so sollte ·sich
der Beanstandete - im Organmandat Bestrafte oder An­
gezeigte ;- doch darüber klar sein, daß die vollziehenden
Grgane der Staatsexekutive auf Grund der vom National­
rat beschlossenen Gesetze eingreifen, also im Interesse des
Volksganzen, handeln. 

SicheTlich liegt viel an der. heute so hastenden Zeit
begründet, wo jeder Bürger schon in dem „bloßen Anhal­
ten" eine Art ärgerniserregendes Verhalten zu erblicken
glaubt. 

Sollte aber nicht die Menschheit gerade jetzt, wo die
Technisierung so rasch fortschreitet und der Tod auf den
Straßen nichts Außergewöhnliches mehr ist, mehr denn je 
auf das Wohl des Nächsten bedacht sein. und durch gegen­
seitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr auch dort ein
gefahrloses Nebeneinander garantieren? 

So gesehen, müßte es wohl auch jedem einleuchten, daß
zur Gewährleistung einer möglichst lückenlosen Verkehrs­
sicherheit und zur V,erhütung von Verkehrsunfällen auch
eine gewisse Ueberwachung der dafür geschaHenen 'gesetz­
lichen Bestimmungen notwendig ist. 

W-er sich aber über solche Verhütungsmaßna:funen be­
wußt hinwegsetzt, muß auch damit r,echnen, daß ihn idie
Strenge des Gesetzes trifft. In vielen Fällen ist es aber
so, daß der Ge- oder Verbotsübertreter nur von dem
„anderen" disziplinieTtes Verhalten erwartet, um dadurch
vielleicht selbst um so rücksichtsloser vorgehen zu können.

Wie aber kommt ein Unschuldiger dazu, durch Hem­
mungslosigkeiten eines anderen Fahrers sein Leben oder
seine Gesundheit einbüßen zu mü�sen? 

Fast täglich und zu wiederholteR Malen können wir
solche Haltungen feststellen und wie oft ist es notwendig,
diese Menschen in die Schranken zu weisen. Wehe aber,
wenn dabei Gendarmen, die ja- schließlich auch nur Men­
schen und von dieser oder jener Gemütsverfassung ab­
hängig sind, nicht in aller Korrektheit vorgehen! 

Schon die Abmahnung suchen viele ,der Beanstandeten
als Anmaßung oder Beleidigung hinzustellen und ,eine oft
noch so begründet scheinende Anhaltung wird gleich als
Einschränkung der persönlichen Freiheit oder gar als 
Amtsmißbrauch angekämpft. Die Folge ist, daß manch
Angehaltener bei der Amtshandlung sagt: ,,Ich werde mich
beschweren. Ich kenne ohnehin den Herrn so und so" und
in de,r Folge tatsächlich bei den vorgesetzten Behörden der
einschreitenden Organe derlei Beschwerdeschriften ein­
gebracht werden. 

Dabei kommt es vor, daß von den :Beschwerdeführern
oft völlig unwahre Behauptungen aufgestellt und �n von
der für die Beschwerde zuständigen Stelle Repressaliengegen Gendarmen gefordert werden. 

Vielleicht hat es hier die Polizei etwas besser, weil der
in der Stadt Betretene sicherlich angesichts der als Neu­
gierige die Sache beobachtenden Straßenpassanten trach­ten wird, so rasch als möglich aus dem Blickfeld der

Menschen zu kommen, anstatt sich eventuell irgendwie
abfällig zu äußern. Denn, eT weiß ja doch nicht, ob ihn
jemand gekannt und vielleicht ob seines Verhaltens kriti­
siert hat. Abgesehen davon, daß ein eventuelles ungestümes
Benehmen nach Art. VIII[b EGVG unter Umständen auch
leicht zu einer Festnahme Anlaß geben kann, die aber
anderseits ob des sonst vielleicht harmlos-en Tatbestandes
nach der KFO und StPolO als völlig unnütz -herauf­
beschworen und von der sachlich-objektiv urteilenden
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Bevölkerung förmlich als Provokation angesehen werden
würde. 

Der Gendarm aber steht den Nichtachtern der Gesetze
und den „außerhalb der Ordnung stehenden Verkehrsteil­
nehmern" meist allein gegenüber und wehe, wenn es -dann
auch noch etwas dunkel ist!; da glauben nämlich die An­
gehaltenen immer, sich über jegliches Rechtsprinzip hin- •
wegsetzen zu können. Befindet sich in einem solchen Falle 
im oder auf dem Fahrzeug auch noch eine zweite oder
dritte Person, so versuchen vielfach diese oder die Lenke·r
selbst, das Einschreiten der Gendarmen ins Lächerliche zu
ziehen und durch Aeußerungen im Sinne der §§ 312 und
314 StG die Amtshandlung zu stören.

Es ist daher kein Wunder, wenn die Beschwerdefüh­
rer in ihren Einsprüchen und Rekursen auch angebliche
unkorrekte Wahrnehmungen der Mitfahrer anführen und
dabei Gendarmen fälschlich eines Verhaltens bezichtigen,
das schlechthin den Tatbestand nacfi § 321 StG bilden
würde. Sollte dann auch noch eine Festnahme oder Ver­
haftung -erfolgt sein, wird auch noch wegen Amtsmiß­
brauches oder Einschränkung der persönlichen Freiheit
Klageeinbringung angedroht. 

Bei der Ueberprüfung dieser Beschwerdeschriften kann
aber immer wieder festgestellt werden, daß die Genda.,_,
men bei ihren Amtshandlungen sowohl materiell (at!'!!!!'/
Grund der Gesetze) als auch formell (instruktionsgemäß) 
richtig vorgegangen sind und das gegen s1e gierichtete be­
schwerdemäßige Verhalten der Beamtshandelten riur der
eigenen Entlastung (Freispruch oder Rechtsunwirksam­
machung einer Strafv-erfügung) dienen sollte. 

Daß aber unwahre und wider besseres Wissen ge­
machte Angaben .s·ehr leicht zu sichernden Maßnahmen,
zur Nachsichziehung dienst- oder standesrechtlicher Nach­
teile oder zur Schmälerung der staatsbürgerlichen Rechte
für den Gendarmen führen könnten, daran denkt der be­
schwerdeführende Gesetzesübertreter nicht. 

Hier geht es nicht um das Prinzip eines Bürgers, eine
Beanstandung oder eine verwaltungsrechtliche Bestrafung
(StP-olO und KFV) nur deshalb nicht verstehen zu kön­
nen, weil es mit seinem Hofe, s•einem Geschäfte, seiner
Stellung oder seinem Titel nicht vereinbarlich sei, sondern
um das Recht und die Pflicht des Staates, auf der Straße
jene Ordnung zu schaffen, die jederzeit ein m ö g 1 i c h  s t
gefahrloses NebeneinandeT der sich 'darauf Bewegenden
gewährleistet. Man kann ja so nur mehr „möglichst ge­
fahrlos" sagen. Denn, wie die Dinge jetzt stehen, wird
die Unfallkurve täglich immer mehr ansteigen und den
„Mann auf der Straße" vor die Frage stellen, wie das
weiterg,ehen soll. 

Noch vor dem zweiten Weltkrieg lag das Schwer­
gewicht der Kraftfahrz;eugbesitzer in den Städten, da mafl) 
am flachen Lande auch noch am Ge�pann unserer ,edel-· 
sten Haustiere, ,,den Pferden", Gefallen fand und infolg� 
genügender Arbeitskräfte die Motorisierung der Landwirt­
schaft noch nicht so nötig war. Heute aber werden diese
treuesten Helfer · der Menschheit immer mehr von <len

(Fortsetzung auf Seite 20)

Genähte, bedruckte und gestickte 
Fahnen

in erstklassiger Ausführung
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Zehn Jahre im Verkehrsdienst 
Eine Verkehrsabteilung hält Rückschau 

Von Gend.-Rittmeister HEINRICH KUPKA, Kommandant der Verkehrsabteilung des Landesgendarmerie­
kommand-os für Steiermark 

Im November des Jahres 1947 setzte das Landesgen­
darmeriekommando für Steiermark zum ersten Male von
sich aus Beamte zur Vornahme von Straßenverkehrskon­
trollen im ganzen Bundesland ein. Di-esen „zehnjährigen
Bestand" feierte die Verkehrsabteilung des Landesgen­
darmeriekommandos in schlichter Form am 16. November
1957. 

In Vertretung des dienstli eh verhinderten Landesgen­
darmeriekommandanten sprach Gendarmeri�oberstleutnant
Rudolf Bahr, zweiter Stellvertreter des Landesgendar­
meriekommandanten, Dank und Anerkennung des Landes­
gendarmerielwmmandos aus und wies in einer von den
Beamten· der Verkehrsabteilung mit besonderer, Freude
aufgenommen�n Rede darauf hin, daß man die Aufbau­
arbeit bis zur jetzigen -verkehrsabteilung erst dann richtig
zu schätzen wisse, wenn man daran denke, unter welchen
schwierigen Bedingungen in der ersten Nachkriegszeit
der Verkehrsdienst gehandhabt werden mußte. Es sei
nur ganz kurz darauf hingewiesen, daß außer wrack­
ähnlichen Fahrzeugen der ehemaligen Wehrmacht keine

• .wirklich ver3/en�b�ren Kraftfahrzeuge vorhanden waren.
:<\uch auf dem zivilen Sektor war der Zustand kein an­
derer.· In dieser Zeit war Improvisati,on alles, und es ge-
hörte eine gehörige Portion Idealismus dazu, diesen
Dienst zur Zufriedenheit aller zu verrichten. Erst in den
folgenden Jahren k::>nnte die Ausrüstung mit Kraftfahr­
zeugen und mit witterungsbeständiger Bekleidung nach
und nach vervollständigt Werden. Hand in Hand mit dieser
günstigen Entwicklung setzte nun auch di-e allgemeine
Motorisierung ein, damit verbunden leider auch die Zu-

nahme der Verkehrsunfälle. Dies fordeTte nicht mu; eine
erhebliche Verstärkung der Patrouillentätigkeit im Ver­
kehrsüberwachungsdienst, sondern· es ·war auch ein ganz
besonderer Wert auf die Verkehrserziehung zu 1egen.
Unter schwierigen Verhältnissen und nach Genehmigung
und tatkräftigster Unterstützung durch das Gendarmerie­
zentralkommando und Landesgendarmeriekommando wur­
den von der Verkehrsabteilung im Jahre zwei Verkehrs­
erziehungsfilme hergestellt• und zahlreiches Lehr- und
Anschauuhgsmat",rial beschafft bzw. auch seihst herge­
stellt. Diese Filme wurden vor zahlreichen Erwachsenen
und über 150:000 Ki:ndern in fast allen Schulen größerer
Orte Steiermarks im Rahmen e111er großangelegten Ver­
kehrserziehungsaktion v,::irgeführt. Erwartungsgemäß zeigte
sich vor allem bei den Schulki.ndern ein sehr guter Erfolg,
was nicht :;:uletzt der wertvollen Mitarbeit der Lehrer­
schaft zu danken war. In diesem Zusammenhang ist es
interessant, daß während des Kurses über die „Krimino7 logie des Verkehrsunfalles" an der Universität Wien im
Oktober 1957 von einem hohen Funktionär der Polizei­
direktion Paris ei-n Verkehrserziehungsfilm für Schul­
kinder gezeigt wurde, der in vielem gleiche Anschauungen
über Themenwahl und Szenengestaltung, wie die von der
hiesigen Abteilung hergestellten, zeigte. 

Bis zum 31. Dezember 1954 unterstand die „Verkehrs­
kontrolle" als Vorläufer der heutigen Verkehrsabteilung
der Technischen Gendarmeri,eabteilung. Am 1. Jänner 1955
kam es auf Grund eines Erlasses des Bundesminist2riums
für Inneres zur Errichtung einer selbständigen Verkehrs­
abteilung in der Stärke von 25 Beamten. Dank dem großen

Die ·Beamten der Verkehrsabteilung mit Gendarmcrieobcrstlcutnant Rudblf ßahr und ihrem Kommaudanten GcudarmerierittmciStcr 
Heinrich Kupka 
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Neue Dienst- und Wohngebäude 

" , �� -·· il 
Die neue Gendarmeriepostenunterkunft in Weitersfelden, 

Oberösterreich 

Verständnis seitens' des Gendarmeriezentralkommand:is
konnten moderne Funkgeräte und Lautsprecheranlagen
angeschafft werden, die für den Einsa_tz bei Großver­
anstaltungen, wie zum Beispiel beim Skifliegen am Kulm,
bei den Staatsskimeisterschaften am Semmering, bei zahl­
reichen and�ren größeren Veranstaltungen motorsport­
lichen Charakters usw., ;.inentbehrliche Hilfsmittel gewor­
den sind. Ob es sich nun um di.e rasche Hilfe für einen
wegen eines Defektes seines Fahrzeuges verzweifelten
Kraftfahrers, um die direkte Hilfeleistung beim Ab- und
Antransport größerer Menschenmengen auf dem Bahnhof,
dessen Vorstand wegen Fehlens einer Lautsprecheranlage

. der Situation unverschuldet nicht Herr werden konnte, 
- ob es sich um den unermüdlichen Einsatz im Grenz­

gebiet während der Zeit des Flüchtlingsstromes aus
Ungarn oder ob es sich darum handelte, Tausende von
Fahrzeugen und Zehntausende von Menschen in Ordnung
und ohne Unfall zu einem Veranstaltungsort und von
dort wieder wegzubringen - immer waren die Beamten
da und taten ihr Bestes. Durch den unermüdlichen per­
sönlichen Einsatzeifer und kluge taktische Führung der
eingesetzten Beamten aller Dienstgrade konnten auch 'die
Verwaltungsbehörden erster und höherer Instanz davon
überzeugt werden, daß die Verkehrsabteilung des Landes­
gendarmeriekommandos -einen wertvollen Helfer für sie
darstellt. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich eill1ige kurze sta­
tistische Angaben machen: Die Beamten der Verkehrs­
abteilung haben in dem angegebenen. Zeitraum über sechs 
Millionen Ki1ometer im Verkehrsdienst auf der Straße 
zurückgelegt. Es wurden in dieser Zeit annähern� 27.000 
Gerichts- und Verwaltungsanzeigen erstattet und lil fast·
98.000 Fällen mit dem Organmandat eingeschritten. Bei 
der hohen Zahl der v,::m den Beamten auf der Straße
zurückgelegten Kilometer ließ es sich aber l:ider nicht
verhindern daß mehrere Gendarmen zum Tell schwere 
und schw�rste Verletzungen durch Unfälle im Dienst
erlitten. 

Abschließend kann gesagt werden, daß e� sich j_eder
Beamte zur Ehre anrechnet bei dieser Abteiluhg Dienst
tun zu dürfen, zur Hebung <ler Verkehrssich�rheit _un_d 
damit 1etztlich zum Wohle unserer schönen osterre1ch1-
schen Heimat. 

Verkehrsgefährdung durch 
Verschmutzung der Fahrbahn 

Es wird in letzter Zeit von den maßgebenden amt�chen 
Stellen Klage' darüber geführt, daß die Fahrbahnen .!nsbe­
sondere durch auslaufendes Oel der Tankwagen gefahrdet 
werden. ., . 

Diese Oelflecken, die unter Umständen durch Beimen­
gung von Wass-er zu einer Emulsion ge_wor?en smd! ge,­
fährden den Verkehr außerordentlich, wie die zahlreiche,n 
Unfälle der letzten Zeit beweisen. 

Diese Flecken mit Sand oder Sägemehl entfernen z_u
woUen, führt insofern zu keinem Resultat, als _das _Oel mit 
diesen Materialien bedeckt wird,, die Schlüpfngke1t unter 
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der Decke aber erhalten bleibt, weil ·Sand ja keinerlei
Aufnahmefähigkeit besitzt. 

Neuerdings ist in Amerika ein Material entwickelt wor­
den, das dazu dient, insbesondere die Verkehrsgefährdung
der FaJ:trbahn zu beseitigen. 

Dieses Material, unter dem Namen „F l o r i d e a l','' 
c,;SOL-SPEEDI-DRI") propagiert, absorbiert nicht nur Oel, 
sondern auch Wasse;-. Es ist in der Lage, 140 Prozent
seines eigenen Gewichts an Oel und/oder Wasser zu
absorbieren. 

,,F l o r i d e  a l" S S D ist ein hochabsorptives Produkt,
das sich in den Vereinigten Staaten bereits weitgehend 
Eingang verschafft hat auf allen Gebieten der Unfallver­
hütung im Verkehr, im Betrieb und in der Feuerverhütung.

,,F l o r i d e  a l" S S D ist eine Fortentwicklung des oe­
kannten „F l o r i d  i n", wie es in der Industrie der
mineralischen, vegetabilischen und animalischen Oele und
Fette seit langem bekannt ist. Es besitzt die einzigartige 
Eigenschaft, nicht nur Oele, sondern auch Wasser und/Jder
Emulsionen zu absorbieren. Die Absorptionsfähigkeit be­
trägt 140 Prnzent. 

Bemerkenswert bei diesem Material ist, daß es sich be­
stens d_azu eignet, Oel, wie es sich in letzter Zeit beson­
ders unangenehm auf den Fahrbahnen duroh Auslaufen
von Tankwagen bemerkbar 'machte, aufzusaugen. Sogar
aus Holz- und Zementfußböden wird Oel absorbiert. 

Eine Abstumpfung dieser Oelspuren mit Sand hat in�
sofern keinen Erfolg, als Sand keinerlei Absorptionsfähig�keit besitzt, sondern das Oel bedeckt, die -Rutschgefah,�
aber unverändert fortbesteht. 

Die Anwendung dieses Materials im praktischen Be­
trieb könnte so vor sich gehen, daß jede Tankstelle ge­
halt�n ist, 1 bis 2 Sack dieses Materials zur Verfügung zu

haben, um gefährliche Oelspuren sofort beseitigen zu
können. 

Hie bei ist zu · bemerken, daß das Material durch ein­
malige Anwendung nicht erschöpft ist, sondern so lange 
weiter gebrauc_ht werden kann, bis es restlos gesättigt ist. 

Oben beschriebenes Material wird eingeführt und ver­
trieben durch die Firma Hermann B e n s m a n  n, Bremen.

Generalrepräsentant für Oesterreich H er c z & C o., KG,
Wien I, Spiegelgasse 21, Tel. 52 47 14. 

Die Beschwerde 
(Forts·etzung ·von Seite 18) 

Traktoren verdrängt und bald wird es die Regel sein,
daß nur mehr an der Art der Limousine .die Herkunft
und Größe des Hof.es erkannt werden ·kann. Das bedeu­
tet aber anderseits eine übernormale Verkehrszunahme, 
die ihrerseits eine ständige und verschärfte Verkehrs-
i_\berwachung notwendig machen wird. .' , 

Schließlich sollen wir ja auch -zur Förderung des iFrem-tfl)
denverkehrs beitragen und den das Gastrecht in Oester- · 
reich in Anspruch nehmenden Ausländern, die ja vorwie­
·gend mit Kraftfahrzeugen in unser Bundesgebiet •einreisen, 
jene Sicherheit schaffen, die bei unseren immer noch be­
schränkten Sfraßenverhältl)issen möglich ist. 

Wir Gendarmen sind glücklich, unseren Mitmenschen ,
auf der Straße oder, wenn es sein muß, im Kampfe ge­
gen den Verbrecher an sonstigen Oertlichkeiten beisteh�n
zu köm1en. 

Jenen Landsleuten iJ,ber, die unseren Dienst nicht ver­
stehen wollen und unser Verhalten oft. aufs übelste dis- ,
Rriminieren, sei gesagt, daß auch sie ob unserer Haltung, 
Hilfsbereitschaft und Einsatzfreude früher oder später er­
keF1nen werden, wie skrupellos sich manche Gesetzesüber­
treter oft (uF1ter falscher Ausnützung ihrer Re'Chtsmittel)
über die Rechtsordnung hinwegsetzen und wie notwendig
es daher ist, ge-gen diese einzuschreiten. 

:/!_dienJmim!t • 
'/::::!l; SP R R � 

Kärntner Gendarmen besuchten das Burgenla�d 
1 Von Gend.-K-0ntrollinspektor RAIMUND REICHENPFADER, Landesgendarmeriekommando Burgenland- . 1 

Der Musik- und Gesangverein der Gendarmen Kärn­
tens veranstaltet alljährlich gesellschaftliche Reisen, um
dadurch die Kameradschaft und Geselligkeit im Rahmen
des Vereines zu fördern. 

Diesjährig galt der Besuch dem Burgenlande. 70 Gen­
darmeriebeamte in Uniform, begleitet von 50 Familienan­
gehörigen, fuhren am 21. September 1957 in drei modernen
Autobussen über das südliche Burgenland nach Eisen­
stadt. Am Eingang von Eisenstadt begrüßten burgenlän­
dische Gendarmen die Reisegesellschaft und geleiteten 
sie in die Stadt. 

Nach der Quartieranweisung erfolgte die Besichtigung
cier Sehenswürdigkeiten der Stadt: die Bergkirche, auch

Die Gäste aus Kärnten bei ihren Darbietungen 

Haydnkirche genannt, mit dem einzigen Kalvarienberg
seiner Art, das Esterhazyschloß mit seinem großen Pa�k 
und anderes mehr. Im historischen Haydnsaal wurde die
Gelegenheit benutzt, die Besichtigung mit einer gesang­
lichen Darbietung zu verschönern. Frau Gassner �us
Klagenfurt, am Flügel begleitet vom Direktor Jansch�tz,
Obmann des Kärntner Sängergaues, trug das Lied „Stille
Liebe" von Josef Haydn vor. Reicher Beifall belohnte
die Vortragende. 

Den Höhepunkt des Bes:.1ches bildete ein bunter Abend
• Hotel Schwechaterhof, wo sich -alle Reiseteilnehmer

eingefunden hatten. • Viele Gendarmeriebeamte aus dem
Burgenland, mit dem Stellvertreter des Landesgendar­
meriekommandanten Oberstleutnant Josef Günther und
Gendarmeriemajor Alois Doleschal, · Gendarmerieabt_ei­
lungskommandant v-::m Eisenstadt, Rittmeister Heinnch 
Rudolf, Kommandant der Erhebungsabteilung an der 
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Spar• und Giroeinlagen 
VON JEDERMANN OHNE LEGl1'1MATIONSZWANG 

Personaldarlehen 
nur a,;i prngmntisie1·te öffentlich AngesteUte u. Pensionisten -

Sicherung: Gehallsvormerk an erster Stolle und Versicherung 

GESCHÄFTSSTELLEN: 
Innsbruck, Adamgasse On 

Linz, Landstraße 111 

Salzburg, Kaigasse ,11 

VERTRETUNGEN: 
Graz, Obere Bahnstraße 47 

Klagenfm·t, Gabelsbergerstruße 26 

Spitze, Vertreter der Sicherheitsdirektion und des Bundes­
polizeikommissariates nahmen an der Veranstaltung teil.
Der Adjutant Rittmeister Lehner begrüßte die Kärntner
Kameraden und alle Gäste und überbrachte die Grüße
des Landesgendarmeriekommandanten Oberstleutnant
Franz Krivka. In einer Ansprache unterstrich er den
�erbindenden Sinn und Wert derartiger Veranstaltungen.
Kärnten und Burgenland haben, weil beide Grenzländer
sind, ,viel Gemeins-ames. 

Hoch erfreut wurden die erwartungsvollen Zuhörer,
als die Kärntner Gendarmeriefnusikkapelle mit ihrem
Kapellmeister Gendarmerierevierinspektor Willibald Schön­
felder mit großem Können auf der Bühne konzertierte. 
Gendarmeriekontrollinspektor Franz._ Jochum gab humor­
volle Einlagen und sorgte damit zur besten Stimmung. ·
Ein Trio, bestehend aus Gendarmeriepatrouillenleiter 
Gustav Faak, seiner Gattin und Schwägerin, erntete
gleichfals reichen Beifall. 

Im zweiten Teil überraschte uns der Männerchor des
Gesangvereines der Gendarmen Kärntens unter Leitung
des Gendarmerierittmeisters Norbert Pucher. Den sanges­
freucligen Gästen wurde mit viel Beifall gedankt. 

Ein sinnvolles Geschenk, welches die Kärntner Kame­
raden gestiftet hatten, übergab der Obmann des Gesang­
und Musikvereines Gendarmerierevierinspektor Rud0lf
Frommer als sichtbares Zeichen der Verbundenheit den
burgenländischen Kameraden .. 

Das Beisammensein war eindrucksv,oll, kameradschaft­
lich und unterhaltend, und mli' allzufrüh mußte in Rück­
sicht des Reiseprogramms aufgebrochen werden. Am näch­
sten Tag wurde nach Rust, der Stadt der Störche, ein
Abstecher gemacht. Daselbst wurde edler Wein in den 
Farben Hot und Gold gekostet. 

Und noch einmal brachte der Männerchor der Gen­
darmen Kärntens vor der Haydnkirche am Oberberg-

Der Obmann des Gesang- und Musikvereines der Gendarmen 
Kärntens überreicht Gendarmerierittmeister Michael Lehner eine 

Ehrengabe 

Eisenstadt eine gesangliche Darbietung. Gleich hatten siah
zahlreiche Zuhörer eingefunden, welche die Sänger reich­
lich mit Applaus belohnten. 

Die Stunde zur Abfahrt war zu früh gekommen. Uns
kam das Bewußtsein, daß unsere Heimat kleiner geworden 
ist. Größer aber wurde die Erkenntnis der· Gemeinschaft­
lichkeit das Erleben der Kameradschaft und der Ver­
bundenheit sowie der Gedanke, daß wahre Kamerrud­
schaft die Entfernung von den Karawanken bis zur Leitha
zu überwinden vermag. 

Während sich die Hände zum _Abschi-edwinke1: erhoben,
tzten sich die Autobusse in Fahrt, und verhe1ßungsv::ill

��rnahm man allseits den Gruß: Auf Wiedersehen! 
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,,Führerschein -ohne Fahrschule". 

Von Dr. Hans Kr e h  a n. Erschienen im Jupiter-Verlag, Wien II, 
Robertgasse 2. 16 Seiten, Din A 4, mit den dem Gesetz ent­
sprechenden Antragsformularen zur Erlangung · eines Führer-

scheines, geheftet S 12.-
J eder moderne Mensch benötigt heute einen Führerschein, sei 

es für das berufliche Vorwärtskommen, für die Absicht selbst ein­
mal einen Wagen anzuschaffen oder dergleichen. Jedenfalls ebnet 
ein Führerschein viele Möglichkeiten im Leben und wird bald 
ein selbstverständlicher Personalausweis jedes fortschrittliph•:>n 
Berufstätigen sein. 

Nun hat aber nicht jeder genügend Zeit," um regelmäßig eine 
Fahrschule zu besu·chen, vielleicht hat mancher etwas gegen den 

BÜROMASCHI�EN 
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Steink0-g,let,c. - s K i s c H u � E

mit hohem Schaft 

für Rennläufer und Tourenfahrer 

MEISTERARBEIT 

Ebensee, Oberöst_erreich 

. 

schulmäßigen Betrieb, vielleicht wohnt er entlegen und der Be­
such einer Fahrschule' ist ihm daher nicht möglich. Heute besitzen 
aber nicht selten Freunde, ·Bekannte oder Verwandte einen \Vagen 
und wären gerne bereit, sich als Privatfahrlehrer zur Verfügung 
zu stellen. 

· 'Daß man auch einen Führerschein ohne Fahrschule erhalten 
kann, ist nicht allgemein bekannt. -Dr. Hans Kr e h  a n zeigi 
nun in seiner Schrift „F ü h r e r s c h e i n  o h  n e F a h r s c h u 1 e" 
den Weg, wie auch derjenige, dem aus irgendeinem Grund der · 
Besuch einer Fahrschule unmöglich ist, dennoch den begehrten 
Ausweis erlangen kann. Die sachlichen, den bezüglichen Gesetzes­
texten angepaßten Anleitungen mit den- behördlich vorgesc!u·i·�be­
nen Formblättern werden dem erwähnten Personenkreis ein sch:­
willkommener Wegweiser sein. 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer 
und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. Für den 

Inhalt verantwortlich: Gendarmerle-Major Ferdinand K ä s . ....:. Alle 
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m. b. H., Wien V, Nikolsdorfer Gasse 7-11 

■ Einkauf

■ Verkauf

■ ·umtausch

WIEN IX,. SCHLICKGASSE 2 und 6 
Telephon 56 41 86, 56 11 12 

Eigene Reparaturwerkstätte 

Chemische Reinigung 

und Großwäscherei 

r· 

> • 

ALBERT KALTENEGG-ER 

SALZBURG 
AlJGUSTINERGASSE 26 b 

• Uniformen werden zu verbilligten

Preisen gereinigt

/. 

BÜRO-UNDKLEINMÖBELERZEUGUNG 
AUSLIEFERUNGSLAGER 
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J. FRANZ LEITNER

WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 
TELEPHON 44 4537 

• Steiermark: Fa. Ludwig & Co. 
Graz, Neutorgasse 47 
Telephon 45 43 

• Tirol: Fa. Otto Schutz 
Innsbruck, Murla-Theresien­
Strnße 19 
Telephon 65 63 

Manzsche Einzelausgaben sozialrechtlicher Gesetze 
Herausgegeben von Dr. Gustav HOFMANN, Sektionschef i. R. im Bundesministerium 

für soziaie Verwaltung 

Soeben ist erschienen Nr. f5: 

Das=-Mutterschutzgesetz 
mit einer Einleitung 

u n d  a u s f ü h rli c h e n  E r l ä u t e r u n g e n
herausgegeben von 

DR. FRANZ KANLER 

Sektionsrat 

im Bundesministerium für soziale Verwaltung 

und DR. VIKTOR PIGLER 

Minist.:!rialrat 

im Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Umfang: 8°, 93 Seiten, Preis: S 26.-

Das neue Mutterschutzgesetz hat bekanntlich für alle Betriebe und ihre Angestellten und Arbei­
terinnen - aber auch für alle Hausgehilfinnen und einen Großteil der Dienstnehmerinnen des 
öffentlichen Dienstes - große Neuerungen hinsichtlich des arbeitsrechtlichen Schutzes im Falle einer 
Schwangerschaft gebracht. Die von berufenster Seite bearbeitete Ausgabe enthält ausführliche Er­
läuterungen und Hinweise, die für das Verständnis und die praktische Handhabung des Ges�tzes 
schlechthin unentbehrlich sind. Die Anschaffung des preiswerten Bandes sei daher allen Dienst­
gebern und Dienstnehmerinnen, ferner den Betriebsvertretungen und allen Behörden, die sich mit 

dieser Materie zu befa�sen haben, bestens empfohlen. 

· Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien

STEIRISCHE 

VON FRANZ MAYR-MELNHOF 
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KALK- UND SCHOTTER WERKE 

Leoben/ Pe_ggau /Gmunden/ Bad Ischl 

'WelßstDckkalk • Edelhydrat

T r a s s lt· • 5 t y r I a c ! t 

Leo Oppenauer 

M. ROBITSCHEK

► KOHLE
HOLZ 
HEIZÖLE 

-Innsbruck, 
Karwendelstraße 3a 
Telephon 3080 

Generalvertretung der Schweizer Markenuh1en 
. R EPCO" und .TELIX" 
Gold .und Juwelen 

Wien 1. Kärntner Slra8e 41, Ringbasar am Porrlaa•splalz. 
Günstige Teilzahlungen 

Privatspital für Nervenkranke 
WIE N  XIX, OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 42 4185 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arien 
Nervenkranker, Epileptiker, mulliplfl Sklerose. Spezialab­
leilung für Entwöhnung (Allcohol, Mo.). Spezialabteilung für 
Schlaganfälle. 

MUglieder der BUNDESKRANKENKASSE werden aufgenommen 

TISCHLEREI 

Richard Steinhauser 
Bad-, Ml!bel-, Kühlsch rank-Erzeugung 
Leobe n-Gliß 
Nngelsc hmled gasse 9 
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WERTHElffl . , 
fflAUERSAf ES 

Wien X, Wienerbergstraße 21-23, Tel. 64 3611 
Wien I, Walfiscbgasse 15, Tel. 52 3416 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

Seit 1869 

WIEN XII 

LASKEGASSE 17 

TELEPHON 54 81 65 

A .. KAP 5· R E l l E R 

Schärding 
Kapsreiter Ges. m. b: H. Wien 
Kapsreiter Ges. m. b. H. Graz 
KapsreiteJ Ges. m. b. H. Schärdiz_ig 

Brauerei· 

Jiegelei 

Granit- und 

Schotterwe·rke· 

Straßenbau: 

Hoch- und 

Tiefbau 
Eisenbahnoberbau 

Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKos:cH 
Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf 82 25 47 

OfÜzielle·Verkaufsstelle und Kundendienst der· 
Steyr-Daimler-Puch AG 

WIEN XI SCHWECHAT BRUCKa.d.L, 
Hauptstraße 27 

Tel. 721393 

Hauptplatz 3 
Tel. 77 6436 

NE WAIIL DES HERRN, 

Lagerstraße 2 
Tel. 253 

88 
PER SICH ZU KLEIDEN WEISS 




